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Karl Valentins Filme – eine Ausstellung von Peter Syr  
auf dem Zittauer Marktplatz 

Ausstellung bis 
12.09.2021 auf dem 
Zittauer Marktplatz 
 
Karl Valentin und Zittau?! Wie 
passt das zusammen? Eini-
gen Menschen ist es viel-
leicht schon bekannt, Valen-
tins Mutter – Johanna Maria 
Schatte – stammt aus Zit-
tau. Valentin selbst wohnte 
zeitweilig sogar hier. Dies ist 
für uns Anlass genug, an den 
großen Künstler und Komi-
ker zu erinnern. Bereits im 
Oktober 2020 eröffnete die 
Stadt Zittau einen Karl Va-
lentin-Gedenkpfad. Nun folg-
te der nächste Schritt. In Zu-
sammenarbeit mit der Stadt 
München, dem Valentin Karl-
stadt Musäum und der Sau-
bande e.V. laden wir zur 
großen Open-Air-Ausstellung 
„Karl Valentins Filme“ auf 
den Zittauer Marktplatz ein. 
Die Eröffnung fand am Frei-
tag, dem 16. Juli um Punkt 
19.43 Uhr statt.  
Darüber hinaus lernen Sie im 
Ausstellungszeitraum Karl 
Valentin ein Stück näher 
kennen – Ausstellungsfüh-
rungen, Filmabende, Lesun-
gen sind unter anderem zu 
erleben.  
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Näheres entnehmen Sie dem 
Rahmenprogramm bzw. un-
ter www.zittau.de/valentin. 
 
Fühlen Sie sich herzlich ein-
geladen. Denn, „Es ist schon 
alles gesagt, nur nicht von 
allen …“ auf bald! 
 
Für die finanzielle Unterstützung 
sagen wir tausend Dank der 
Wohnbaugesellschaft Zittau 

  

Patrick Weißig und  
Referat Kultur 

Sonntag, 29.08.2021  
um 17.01 Uhr  
Führung durch die  
Open-Air-Ausstellung 
 

Anmeldung erforderlich  
unter: kultur@zittau.de oder 
Tel. 03583 752 203 
 
Sonntag, 12.09.2021  
Finissage zum Tag des 
offenen Denkmals mit 
Kurzfilmen im Filmpalast 
Zittau 

Impressionen zur  
Ausstellungseröffnung  

auf Seite 15 

Foto: Rafael Sampedro  

Fortsetzung des Artikels auf Seite 14 

O-SEE Challenge 2021 und  
XTERRA European Cham-
pionship Cross-Triathlon 

Lange haben die Veranstal-
ter mit der Entscheidung ge-
zögert, ob es 2021 eine  
O-SEE Challenge geben wird 
oder nicht. Bereits 2020 
musste die beliebte Veran-
staltung mit Kultcharakter für 
eine große Fangemeinde auf-
grund der Corona-Pandemie 
abgesagt werden. Ein Schick-
sal, welches sie ausnahmslos 
mit vielen anderen Events 
2020, aber auch 2021 teilen 
musste. Erst im Juni ent-
schied sich das Organisati-
onsteam zur Durchführung, 
nachdem erkennbar wurde, 

dass die Inzidenz und der 
Impffortschritt in Sachsen die 
Durchführung von größeren 
Freiluftsportveranstaltungen 
wieder möglich macht. Und 
man entschied, auch ein be-
scheidenes Rahmenprogramm 
dazu anzubieten.  
Normalerweise zelebriert der 
O-SEE Sports e.V. unter Mit-
wirkung der beiden Ausrich-
tergemeinden Zittau und Ol-
bersdorf, mehreren hundert 
Helfern, Vereinen, Sponso-
ren, Institutionen und den 
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Beschlüsse  
der Ausschüsse  

Liebe Zittauerinnen  
und Zittauer,  
 
zuerst möchte ich Ihnen 
im Namen des Stadtrates 
herzlich dafür danken wie 
sehr Sie sich mit Ihren 
Spenden für die Tornado- 
Opfer in Tschechien engagiert haben. Es 
ist sehr beeindruckend, dass eine so 
große Summe in so kurzer Zeit zu Stan-
de gekommen ist. Die vielen Einzel-
spenden zeigen, wie wichtig es Ihnen 
ist, Unterstützung und Hilfe für unsere 
Nachbarn zu leisten. Die große Summe 
von 46.042 € (412 kleine und große 
Einzelspenden), über deren Verwen-
dung zu Gunsten der Tornado geschä-
digten Gemeinden Hodonín, Lužice und 
Mikulčice der Stadtrat entscheiden 
konnte, so wie wir das mit dem Landes-
hauptmann von Südmähren, Herrn Jan 
Grolich und seiner Abteilung für Inter-
nationale Angelegenheiten und Herrn 
Dr. David Michel von der Sächsischen 
Landesvertretung in Prag abgestimmt 
hatten, wurde inzwischen durch weitere 
Spenden ergänzt. 
Leider hat es kurz nach dem Tornado 
bei unseren Nachbarn bestürzende Er-
eignisse im Südwesten unseres Landes 
gegeben, die noch lange zu schweren 
Zeiten bei den Betroffenen und den 
helfenden Einheiten führen. Es hat - 
und das ist in Deutschland bisher kaum 
passiert - viele Todesopfer gegeben und 
noch mehr Menschen haben ihr Zuhau-
se, ihre Erwerbsgrundlage verloren. Da-
bei sind besonders in der Eifel, die viele 
Parallelen zur Oberlausitz hat, die Schä-
den unvorstellbar groß und ich möchte 
Sie auch hier bitten zu helfen, wenn Sie 
können. Die unübersichtliche und nur 
schwer zu organisierende Lage und die 
große Hilfsbereitschaft Sachspenden zu 
leisten, hat dazu geführt, dass die Hilfs-
organisationen wie auch die Kommunen 
darum bitten, Geld zu spenden. Es kann 
in der aktuellen Lage besser und zielge-
richtet eingesetzt werden. Da mich 
schon mehrfach Fragen zur transparen-
ten Spendenverwendung erreicht ha-
ben, möchten ich Ihnen die zertifizierte 
und auf Transparenz überwachte ge-
meinsame Aktion der großen deutschen 
Hilfsorganisationen empfehlen: www.ak-
tion-deutschland-hilft.de. 
 
Für Ihre Spende verwenden Sie  
bitte folgende Daten:  
 
Empfänger:  
Aktion Deutschland Hilft e.V.  
IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 
30 Verwendungszweck:  
Hochwasser Deutschland 
 
Auch bei uns hat der Starkregen erneut 
Schäden verursacht, wobei Zittau und 
seine Ortsteile im Verhältnis „mit einem 
blauen Auge“ davon gekommen sind. 
Gerade eben hat ähnliches Wetter wie-
der in Weißwasser zu erheblichen Be-
schädigungen von kommunaler Infra-
struktur und privaten Gebäuden ge-
führt. Es ist ganz offensichtlich: Wir 
haben unsere Vorsorge zu verstärken, 
aber können angesichts der Größe der 
jeweiligen Ereignisse nicht sicher sein, 
ob wir uns ausreichend gegen alles 
schützen oder versichern können. Auch 
die Entwicklungen im Forst machen mir 
da große Sorge - dort ist die Gefahr für 
unsere Wälder bereits langfristig er-
kennbar und daher macht es mich fas-

 

 

sungslos, wie immer noch viele von 
einmaligen Wetterphänomenen daher-
reden, während vor unserer Haustür die 
langfristigen Klimaveränderungen schon 
lange sichtbar sind. Wir leben in Zeiten, 
wo jede/r alles hinterfragen darf und 
gern auch sollte. Allerdings hilft es in 
meinen Augen auch sehr, wenn wir an-
erkennen, dass Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler mit der entspre-
chenden Ausbildung und dem Instru-
mentarium, das ihnen zur Verfügung 
steht, vieles deutlich besser und seriö-
ser einschätzen können, als wir das 
nach dem Studium medialer Inhalte ver-
mögen. 
 

Geben Sie Ihr Votum  
über eine Erweiterung  
der Parkschule ab 
 
Liebe Zittauerinnen und Zittauer, wäh-
rend ich mit einer kleinen Delegation die 
Ehre hatte, anlässlich unserer fünfzig-
jährigen Städtepartnerschaft in Pistoia 
mit meinem Amtskollegen Alessandro 
Tomasi symbolisch und ganz feierlich 
die Fortführung unserer Verbindung zu 
vereinbaren, tagte der Stadtrat noch-
mals vor der Sommerpause. Entspre-
chend des Beschlusses rufen wir Sie 
parallel zur Bundestagswahl dazu auf, 
Ihr Votum über eine Erweiterung der 
Parkschule abzugeben. Deren Anbau be-
kommen wir vom Freistaat zu 60 % der 
förderfähigen Kosten (das ist der Lö-
wenanteil eines Baus) gefördert und 
müssen selbst 40 % aufbringen. Nach 
ursprünglichem Planungsstand handelt 
es sich hierbei um 1,4 Millionen Euro, 

VfA am 08.07.2021 
 

Beschluss-Nr. 340/2021 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss der 
Großen Kreisstadt Zittau beschließt die An-
nahmen/Vermittlung der in der Anlage aufge-
führten Zuwendungen. Der angegebene Ver-
wendungszweck wird bestätigt. 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt 
die Annahme: Mehrere Geldspenden und Objekt-
schenkungen im Wert bis 1.000,00 €, s. Anlage. 
Beschluss-Nr. 332/2021 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst 
den Beschluss, dem Antrag der Erbbauberech-
tigten statt zu geben und den Erbbaurechts-
vertrag (Urk.-Nr. 1495/ 2019 vom 22.08.2019 
des Notar Hofmann in Zittau) zum Grund-
stück Rosenstraße 5, Flurstück-Nr. 173/5 der 
Gem. Zittau, rückabzuwickeln. Die Kosten 
sind von der Erbbauberechtigten zu tragen. 
Der Besitzübergang auf die Stadt Zittau er-
folgt frühestens zum 01.01.2022 jedoch nicht 
vor Abschluss des notariellen Vertrages. Ent-
schädigungszahlungen durch die Stadt Zittau 
wegen eventueller Wertverbesserungen erfol-
gen nicht.  
 

Betriebsausschuss FW  
und KD am 20.07.2021 
 

Beschluss-Nr. 344/2021 
Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Forst-
wirtschaft und Kommunale Dienste beschließt 
die Vergabe der Leistungen in der Aufforstung 
(Verjüngung im Schutzgebiet, Rev. Jonsdorf) an 
den Bieter 1, die Sailer Baumschulen GmbH, 
86690 Mertingen-Druisheim zum Angebotspreis 
in Höhe von 27.815,50 € (netto). 

die wir auch nicht ohne weiteres auf-
bringen können. Aber angesichts der 
Notwendigkeit dieser Investition - alle 
unsere Schulen sind am Rande ihrer 
Kapazität, unsere Kitas und Krippen 
ebenfalls - und angesichts unserer kon-
sequenten Tilgung unserer Altschulden 
sowie der aktuellen für uns günstigen 
Zinslage halte ich es für sinnvoll und 
verantwortbar, die entsprechenden Mit-
tel per Kredit abzusichern, was auch für 
eventuelle Baukostensteigerungen gel-
ten sollte. In meiner Amtszeit wäre dies 
der erste Kreditbeschluss, den der 
Stadtrat treffen müsste. Für die Zukunft 
und Entwicklungsfähigkeit unserer Stadt 
wäre es jedoch geboten. Vielleicht nut-
zen Sie die Sommerpause und ver-
schaffen sich einen Überblick über die 
bereits vorliegenden Informationen zum 
Thema. Ich bin mir sicher, dass Ihnen 
auch die Stadtratsfraktionen ihre jewei-
lige Sicht gern erläutern. Genauso wer-
den das über ihre politischen Ziele die 
Kandidat/-innen für den Bundestag tun. 
Bitte machen Sie sich ein Bild davon, 
wer unsere Region wirksam im Deut-
schen Bundestag, im höchsten deut-
schen Parlament, vertreten kann.  
 
Ich wünsche Ihnen einen erholsamen 
und nach der langen Zwangspause 
auch ereignisreichen Sommer - und 
bitte vergessen Sie bei aller Freude 
über den Sommer nicht: Die Pandemie 
ist noch nicht vorbei, aber die einfachs-
ten Schutz- und Hygienemaßnahmen 
haben wir selbst in der Hand. 
 
Ihr Thomas Zenker 
Oberbürgermeister 

Anlagen sind einsehbar  
im Stadtratsbüro, Markt 1 und unter 

https://stadtrat.zittau.de 

Verwaltungs- und Finanzausschuss 
Do., 16.09., 17.00 Uhr 
Rathaus (Bürgersaal) 
Sozialausschuss  
Mo., 20.09., 17.00 Uhr 
Rathaus (Bürgersaal) 
Technischer und Vergabeausschuss  
Do., 23.09., 17.00 Uhr  
Rathaus (Bürgersaal) 
Sitzung des Stadtrates  
Do., 30.09., 17.00 Uhr 
Rathaus (Bürgersaal) 
 
Gegen 18.00 Uhr können die Zittauer Einwohne-
rInnen, Gewerbetreibenden und Grundstücks-
besitzer zu städtischen Angelegenheiten Fragen 
stellen oder Anregungen und Vorschläge unterbrei-
ten (Fragestunde gem. § 44 Abs. 3 SächsGemO)  
 

Änderungen sind vorbehalten! 

 
Die Tagesordnung des Stadtrates und der 
Ausschüsse wird in den Aushangkästen/  
Verkündungstafeln (Rathaus, Verwaltungsge-
bäude Sachsenstraße 14, Franz-Könitzer-
Straße 7, Sparkassenfiliale Zi-Nord/Löbauer 
Straße, neben der Bushaltestelle Südstraße, 
Dittelsdorf, Drausendorf, Eichgraben, Hartau, 
Hirschfelde, Pethau, Schlegel und Wittgendorf) 
und unter www.zittau.de bekanntgegeben.  

Termine Ausschüsse 
und Stadtratssitzung  



Beschlüsse  

Beschlüsse  
des Stadtrates 

Beschluss-Nr. 304/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
beschließt die Durchführung eines Bürgerent-
scheids zum Thema „Neubau Erweiterungsbau 
Parkschule“ am 26.09.2021. 
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 305/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau wählt 
die einzelnen Mitglieder des Gemeindewahl-
ausschusses für die Durchführung des Bür-
gerentscheides zum Thema „Neubau Erweite-
rungsbau Parkschule“. 
Vorsitzender:  
Dr. Zips, Benjamin (Hauptamtsleiter) 
Stellvertretende Vorsitzende:  
Zimmermann, Kristin (Mitarbeiterin Ref. P & O)  
1. Beisitzer: Jens Zöllner (FWZ)  
Stellvertreterin (Auffüllung SVZ)  
Gudrun Grimm (Leiterin Rechnungsprüfungsamt) 
2. Beisitzer: Elke Koppatsch (Die Linke) 
Stellvertreterin (Auffüllung SVZ)  
Jurina Pascher (Mitarbeiterin Büro OB) 
3. Beisitzer: Gerd Witke (CDU) 
Stellvertreterin (Auffüllung SVZ)  
Maxi Auerbach (Mitarbeiterin Ref. P & O) 
4. Beisitzer: Thomas Schwitzky (ZKM) 
Stellvertreterin Anke Zenker-Hoffmann (ZKM) 
5. Beisitzer: Rudolf Fraedrich (AfD) 
Stellvertreter Steffen Kern (AfD) 
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 330/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
fasst den Beschluss, den zwischen der Stadt 
Zittau und dem Verein ESV Lokomotive Zittau 
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e.V. geschlossenen Pachtvertrag zur Sport-
stätte im Westpark (Westparkstadion), Teil-
fläche des Flurstückes Nr. 1501/4 der Gem. 
Zittau, um ein Jahr - d.h., bis zum 
02.08.2022 zu verlängern. Der Zuschuss der 
Stadt Zittau für diesen Zeitraum wird auf 
einen Betrag von 3.500 Euro festgelegt.  
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 331/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
beschließt, das Los Gebäudeabbruch Pistoiaer 
Weg 2, Revitalisierung des ehemaligen Mili-
tärgeländes in 02763 Zittau an die Firma URB 
Umwelt- & Recyclingbau Zittau GmbH, Frie-
densstraße 35a in 02763 Zittau mit einer 
Angebotssumme von 860.722,59 € (brutto) zu 
vergeben. 
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 335/2021 
Beschluss über die Abwägung des Ent-
wurfs und über die Ergänzungssatzung 
„Am Walde“ Zittau – OT Eichgraben 
 
I. Die vorgebrachten Hinweise, Beden-
ken und Anregungen der Stellungnahmen aus 
der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 
Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der Be-
hörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und Nachbargemeinden gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB am Entwurf der Ergänzungssatzung 
„Am Walde“ Zittau – OT Eichgraben (Fassung 
vom 30.04.2021) hat der Stadtrat mit folgen-
dem Ergebnis geprüft: s. Anlage 1, Seiten 1-24. 
Die Absender der Stellungnahmen, in denen 
Bedenken und Anregungen erhoben wurden, 
sind von dem Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 
II. Aufgrund des § 10 Baugesetzbuch 
(Bau GB) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 8. August 2020 (BGBl. I S. 
1728) beschließt der Stadtrat der Großen 
Kreisstadt Zittau die Ergänzungssatzung „Am 
Walde“ Zittau – OT Eichgraben in der Fassung 
vom 30.04.2021 mit redaktionellen Änderun-
gen/Ergänzungen vom 06.07.2021 (Anlage 
2). Die Planzeichnung (Anlage 3) ist Bestand-
teil der Satzung. 
Der in der Planzeichnung umgrenzte räumli-
che Geltungsbereich der Ergänzungssatzung 
umfasst das Flurstück 2809/2 sowie Teile der 
Flurstücke 2808, 2810/1, 2810/2, 2811/1 
und 2811/2 mit einer Gesamtfläche von ca. 
0,85 ha der Gemarkung Zittau.  
Die Begründung (Anlage 4) in der Fassung 
vom 30.04.2021 mit redaktionellen Änderun-
gen/Ergänzungen vom 06.07.2021 wird gebil-
ligt. Der Begründung liegt der landschafts-
pflegerische Fachbeitrag zur Ermittlung, Be-
wertung und Ausgleich des Eingriffs in Natur 
und Landschaft als Anlage bei (Fassung vom 
30.04.2021 mit redaktionellen Änderungen/
Ergänzungen vom 06.07.2021). 
Die Ergänzungssatzung „Am Walde“ Zittau – 
OT Eichgraben tritt mit der Bekanntmachung 
entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft.  
III. Es wird eine zusätzliche externe Ausgleichs-
fläche geschaffen. 
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 337/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt beschließt 
als Wahltag für die Wahl des Oberbürger-
meisters der Großen Kreisstadt Zittau den 
12.06.2022 sowie den 03.07.2022 für einen 
eventuell erforderlichen 2. Wahlgang.  
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
Beschluss-Nr. 348/2021 
1. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
wählt als Vertreter der Stadträte der Gesell-
schafterin Große Kreisstadt Zittau Herrn Diet-
rich Glaubitz in die Arbeitsgruppe Zukunft 
Theater.  

2. Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
wählt als Stellvertreter des Vertreters der 
Stadträte der Gesellschafterin Große Kreis-
stadt Zittau Frau Ute Wunderlich in die Ar-
beitsgruppe Zukunft Theater.  
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Beschluss-Nr. 341/2021 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau 
beschließt die Neufassung der Satzung der 
Großen Kreisstadt Zittau für die Freiwillige 
Feuerwehr (Feuerwehrsatzung)   
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
 
 

Satzung der Großen  
Kreisstadt Zittau für die 
Freiwillige Feuerwehr -  
Feuerwehrsatzung  
 
Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zittau hat 
in seiner Sitzung am 22.07.2021 auf Grund 
von  
 
1. § 4 Abs. 1 Satz 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)  in 
der Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 16. Dezember 2020 
(SächsGVBl. S. 722) geändert worden ist, und 
2. § 15 Abs. 4 des Sächsischen Gesetzes über 
den Brandschutz, Rettungsdienst und Kata-
strophenschutz (SächsBRKG) vom 24. Juni 
2004 (SächsGVBl. S. 245, 647),  das zuletzt 
durch das Gesetz vom 25. Juni 2019 
(SächsGVBl. S. 521) geändert worden ist, die 
nachfolgende Satzung beschlossen. 
 
§ 1 Begriff, Gliederung und Leitung  
der Feuerwehr 
 
(1) Die Stadtfeuerwehr Zittau ist eine Einrich-
tung der Stadt ohne eigene Rechtspersönlich-
keit. Sie besteht aus freiwilligen und haupt-
amtlichen Angehörigen und gliedert sich in: 
 
Ortsfeuerwehr Zittau   
Abteilung I   Innenstadt 
Abteilung IV hauptamtliche Kräfte 
Ortsfeuerwehr Eichgraben Abteilung II 
Ortsfeuerwehr Pethau  Abteilung III 
Ortsfeuerwehr Hartau  Abteilung V 
Ortsfeuerwehr Hirschfelde Abteilung VI 
Ortsfeuerwehr Schlegel  Abteilung IX 
 
(2) Die Feuerwehr führt den Namen „Freiwill-
lige Feuerwehr Zittau“, bei den Ortsfeuerweh-
ren wird der Name des Ortsteils beigefügt. 
(3) In der Abteilung IV Ortsfeuerwehr Zittau 
sind hauptberufliche Angehörige der Freiwilli-
gen Feuerwehr tätig. 
(4) Neben den aktiven Abteilungen der Feuer-
wehr können Jugendfeuerwehren sowie Alters- 
und Ehrenabteilungen gebildet werden. 
 
In folgenden Ortsfeuerwehren bestehen Ju-
gendfeuerwehren: 
 
Ortsfeuerwehr Zittau  Abteilung I
    Innenstadt 
Ortsfeuerwehr Eichgraben Abteilung II 
Ortsfeuerwehr Hartau  Abteilung V 
Ortsfeuerwehr Hirschfelde Abteilung VI 
Ortsfeuerwehr Schlegel  Abteilung IX 
 
und Alters- und Ehrenabteilungen in den Orts-
feuerwehren: 
 
Ortsfeuerwehr Zittau  Abteilung I

    Innenstadt 
Ortsfeuerwehr Eichgraben Abteilung II 
Ortsfeuerwehr Pethau  Abteilung III 
Ortsfeuerwehr Hartau  Abteilung V 
Ortsfeuerwehr Hirschfelde Abteilung VI 
Ortsfeuerwehr Wittgendorf Abteilung VII 
Ortsfeuerwehr Dittelsdorf Abteilung VIII 
Ortsfeuerwehr Schlegel  Abteilung IX 
 
sowie ein musiktreibender Zug in der  
 
Ortsfeuerwehr Eichgraben Abteilung II 

TVA am 15.07.2021 
 
Beschluss 323/2021 
Der Technische und Vergabeausschuss der 
Großen Kreisstadt Zittau beschließt, das Los 51 
Außenanlagen, Neubau einer Zweifeldsport-
halle an der „Schule an der Weinau“ in 02763 
Zittau an die Firma Firma Köhler & Sohn 
GmbH, Ortsstraße 76, 02829 Markersdorf OT 
Friedersdorf mit einer Angebotssumme von 
116.829,27 € (brutto) zu vergeben. 
 
Beschluss 324/2021 
Der Technische und Vergabeausschuss der 
Großen Kreisstadt Zittau beschließt, der Fir-
ma Ludwig Pfeiffer Hoch- und Tiefbau GmbH 
& Co. KG, Anton-Zuckmantel-Straße 50, 
04249 Leipzig, den Zuschlag für die Bauleis-
tung „Sanierung des MW-Ei-Kanals in der Just-
straße in Zittau“ mit einer Bruttobausumme 
von 195.221,61 € zu erteilen.  
 
Beschluss 326/2021 
Der Technische und Vergabeausschuss der 
Großen Kreisstadt Zittau beschließt, das Los 1 
Abbrucharbeiten, Revitalisierung ehemaliges 
Militärgelände Zittau, Villingenring 4 in 02763 
Zittau an die Firma URB Umwelt- und Recyc-
ling-Bau GmbH, Friedensstraße 35a, 02763 
Zittau mit einer Angebotssumme von 
146.120,43 € (brutto) zu vergeben.   
 
Beschluss 327/2021 
Der Technische und Vergabeausschuss der 
Großen Kreisstadt Zittau beschließt, das Los 2 
Kanal- und Wegebauarbeiten, Revitalisierung 
ehemaliges Militärgelände Zittau, Villingenring 
4 in 02763 Zittau an die Firma OSTEG mbH 
Zittau, Friedensstraße 35c, 02763 Zittau mit 
einer Angebotssumme von 104.166,02 € 
(brutto) zu vergeben.  
 
Beschluss 338/2021 
Der Technische und Vergabeausschuss der 
Großen Kreisstadt Zittau beschließt, die Bau-
leistung für den Umbau des Knotenpunktes 
Hochwaldstraße/Schliebenstraße an die Firma 
OSTEG mbH, Friedensstraße 35c aus 02763 
Zittau mit einer Angebotsbruttosumme von 
141.777,97 € zu vergeben. 
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(5) Die Leitung der Gesamtfeuerwehr obliegt 
dem Stadtwehrleiter und seinem Stellvertreter; 
in den Ortsfeuerwehren dem Ortswehrleiter 
und seinem Stellvertreter. In der Ortsfeuer-
wehr Hirschfelde, seinen zwei Stellvertretern.  
 
§ 2 Pflichten der Stadtfeuerwehr 
  
(1) Die Stadtfeuerwehr hat die Pflicht  
▪ Menschen, Tiere und Sachwerte vor Brän-

den zu schützen, 
▪ technische Hilfe bei der Bekämpfung von 

Katastrophen und der Beseitigung von Um-
weltgefahren zu leisten und 

▪  nach Maßgabe der §§ 22 und 23 Sächs-
BRKG Brandverhütungsschauen und Brand-
sicherheitswachen durchzuführen. 

(2) Der Oberbürgermeister oder sein Beauf-
tragter kann die Stadtfeuerwehr zu Hilfeleis-
tungen bei der Bewältigung besonderer Not-
lagen heranziehen. 
 
§ 3 Laufbahnbestimmungen 
 
Für die hauptberuflichen Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehr Zittau gelten bezüglich der 
Einstellung und Ausbildung die Grundsätze der 
Berufsfeuerwehr (§ 18 Abs. 1 SächsBRKG).  
Es gelten die tarifrechtlichen Bestimmungen 
sowie innerdienstlichen Weisungen. 
 
§ 4 Aufnahme in die Feuerwehr 
 
(1) Voraussetzungen für die Aufnahme in 
eine aktive Abteilung der Stadtfeuerwehr 
sind: 
a)  das vollendete 16. Lebensjahr, 
b) die Erfüllung der körperlichen und gesund-

heitlichen Anforderungen an den Feuer-
wehrdienst, 

c)  die charakterliche Eignung, 
d)  die Verpflichtung zu einer längeren Dienst-

zeit 
e) die Bereitschaft zur Teilnahme an der ge-

forderten Mindestausbildung von jährlich 
40 Stunden im laufenden Ausbildungsjahr 
(FwDV 2 Pkt. 1.10). 

Die Bewerber dürfen nicht ungeeignet im 
Sinne von § 18 Abs. 4 SächsBRKG in der 
Änderung vom 25. Juni 2019 sein. Bei Min-
derjährigen muss die Zustimmung der Perso-
nensorgeberechtigten vorliegen. 
(2) Einer Aufnahme in die Feuerwehr steht 
insbesondere entgegen: 
a) die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die 

Zugehörigkeit zu einer für verfassungswid-
rig erklärten Partei oder sonstigen Vereini-
gung,  

b) die Mitgliedschaft, der Beitritt oder die 
Zugehörigkeit zu einer nicht verbotenen 
Partei oder sonstigen Vereinigung oder 
Gruppierung, die mit der freiheitlichen de-
mokratischen Grundordnung unvereinbare 
Ziele verfolgt, 

c)  der Eintritt von Personen, die infolge eines 
Richterspruchs nach § 45 des Strafgesetz-
buches (StGB) die Fähigkeit zur Beklei-
dung öffentlicher Ämter verloren haben,  

d) der Eintritt von Personen, die keinen Maß-
regeln der Besserung und Sicherung nach 
§ 61 StGB mit Ausnahme der Nummer 5 
(Entziehung des Führerscheins) unterwor-
fen sind, 

e) der Eintritt von Personen, die unter Be-
treuung oder unter vorläufige Vormund-
schaft gestellt sind, soweit nicht der Be-
treuer oder Vormund und der Stadtwehr-
leiter zustimmen.   

(3) Die Bewerber sollten in keiner anderen 
Hilfsorganisation aktiv tätig sein. Der Stadt-
feuerwehrausschuss kann Ausnahmen zulas-
sen. 
(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den 
Ortswehrleiter zu richten. Über die Aufnahme 
entscheidet der Stadtwehrleiter nach einer 
sechsmonatigen Probezeit und Anhörung des 
Stadtfeuerwehrausschusses. Neu aufgenom-
mene Mitglieder der Feuerwehr werden vom 
Ortswehrleiter durch Handschlag verpflichtet. 
(5) Bewerber, die nachweislich bereits Mit-
glied einer Feuerwehr waren, werden mit 
dem bereits erworbenen Dienstgrad und der 
bisherigen Dienstzeit übernommen. Absol-
vierte Lehrgänge werden nur nach Vorlage 
der entsprechenden Nachweise im Original 
anerkannt. Dies gilt auch bei Gleichwertigkeit 
von Lehrgangsabschlüssen. 

(6) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht 
nicht. Die Gründe für eine Ablehnung des Auf-
nahmegesuches sind dem Bewerber schriftlich 
durch den Stadtwehrleiter mitzuteilen. 
(7) Jeder Angehörige der Feuerwehr erhält 
bei seiner Aufnahme einen Dienstausweis. 
 
§ 5 Aktive und ruhende Mitgliedschaft 
 
(1) Ein aktives Feuerwehrmitglied ist derjeni-
ge, der gemäß § 4 in der Freiwilligen Feuer-
wehr Zittau aufgenommen wurde und an der 
Erfüllung der Aufgaben (§ 2 der Satzung) 
unmittelbar mitwirkt, indem er regelmäßig 
Ausbildungs-, Übungs- und Einsatzdienst 
leistet. 
(2) Ist ein Feuerwehrangehöriger länger als 3 
Monate wegen Krankheit, aus beruflichen 
oder persönlichen Gründen, die eine beson-
dere Härte bedeuten, am aktiven Feuerwehr-
dienst gehindert, so ist die aktive Mitglied-
schaft auf Antrag, für einen Zeitraum von 
max. 3 Jahren in eine ruhende Mitgliedschaft 
zu überführen. 
(3) Der Antrag ist unter Angabe der Gründe 
schriftlich durch den Feuerwehrangehörigen 
über den Ortswehrleiter an den Stadtwehrlei-
ter zu richten. Der Stadtwehrleiter entschei-
det über den Antrag und stellt unter Angabe 
der Gründe die ruhende Mitgliedschaft fest. 
(4) Während der ruhenden Mitgliedschaft ist 
der Versicherungsschutz über die Feuerwehr 
ausgesetzt. Außerdem besteht in dieser Zeit 
kein Anspruch auf Ehrungen und Entschädi-
gungen. 
 
§ 6 Beendigung des ehrenamtlichen Feu-
erwehrdienstes 
 
(1) Der ehrenamtliche aktive Feuerwehr-
dienst endet, wenn der Angehörige der Feu-
erwehr 
a) auf schriftlichen Antrag in die Alters- und 

Ehrenabteilung wechselt, 
b) ungeeignet zum Feuerwehrdienst entspre-

chend § 18 Abs. 4 SächsBRKG wird, 
c) aus der Feuerwehr entlassen oder ausge-

schlossen wird,  
d) seine aktive Mitgliedschaft nicht vor Ablauf 

des 3. Ruhejahres seiner ruhenden Mit-
gliedschaft aktiviert, 

e) bei Minderjährigen ein Personenberechtig-
ter seine Zustimmung nach § 4 Abs. 1 
schriftlich zurücknimmt.  

(2) Der Feuerwehrangehörige ist auf schriftli-
chen Antrag zu entlassen, wenn er diesen 
beim Ortswehrleiter einreicht. 
(3) Ein Feuerwehrangehöriger hat die Verle-
gung seines ständigen Wohnsitzes in eine 
andere Gemeinde unverzüglich dem Orts-
wehrleiter schriftlich anzuzeigen.  
Eine Entlassung kann ohne Antrag erfolgen, 
wenn dem Feuerwehrangehörigen die Dienst-
ausübung in der Feuerwehr aufgrund der Ver-
legung des Wohnsitzes nicht mehr möglich ist. 
(4) Ein Feuerwehrangehöriger kann bei fort-
gesetzter Nachlässigkeit im Dienst oder in der 
Aus- und Fortbildung sowie bei schweren 
Verstößen gegen die Dienstpflicht nach Anhö-
rung des Stadtfeuerwehrausschusses durch 
den Stadtwehrleiter aus der Feuerwehr aus-
geschlossen werden. Er kann ebenfalls aus-
geschlossen werden, wenn er dem Ansehen 
der Feuerwehr durch sein Auftreten im Dienst 
und in der Öffentlichkeit schadet. 
(5) Der Stadtwehrleiter nimmt die Entlassung 
oder den Ausschluss vor und stellt die Been-
digung des Feuerwehrdienstes nach erfolgter 
Anhörung des Feuerwehrangehörigen unter 
Angabe der Gründe schriftlich fest. Der Feu-
erwehrangehörige hat in diesem Fall inner-
halb von 14 Tagen den Dienstausweis, sämtli-
che überlassene Schlüssel, seine Uniform, die 
persönliche Ausrüstung, die von der Feuer-
wehr erhaltenen Ausbildungs- und Schulungs-
materialien sowie Dienstvorschriften und 
dergleichen, in einem ordentlichen und sau-
beren Zustand bei der jeweiligen Ortsfeuer-
wehr abzugeben. Erfolgt dies nicht, werden 
alle Gegenstände auf Grundlage der derzeit 
gültigen Kostensätze in Rechnung gestellt. 
(6) Ausgeschiedene Feuerwehrangehörige 
können auf Antrag eine Bescheinigung über 
die Dauer der Zugehörigkeit zur Feuerwehr, 
den letzten Dienstgrad und die zuletzt ausge-
übte Funktion erhalten. 
 

§ 7 Rechte und Pflichten der Angehöri-
gen der Feuerwehr 
 
(1) Die aktiven ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr 
haben das Recht, den ehrenamtlich tätigen 
Ortswehrleiter und dessen Stellvertreter nach 
§ 19 Absatz 1 und die Mitglieder des Ortsfeu-
erwehrausschusses zu wählen.    
(2) Die Stadtverwaltung hat nach Maßgabe 
des § 61 SächsBRKG die Freistellung der 
Angehörigen der Feuerwehr für die Teilnahme 
an Einsätzen, Einsatzübungen und für die Aus- 
und Fortbildung zu erwirken. 
(3) Funktionsträger nach § 63 Abs. 1 Sächs-
BRKG und § 13 SächsFwVO (Sächsische Feu-
erwehrverordnung) sowie andere Angehörige 
der Feuerwehr, die regelmäßig über das übli-
che Maß hinaus Feuerwehrdienst leisten, 
erhalten eine Aufwandsentschädigung in der 
festgelegten Höhe der Entschädigungssat-
zung der Stadt Zittau. 
(4) Angehörige der Feuerwehr erhalten auf 
schriftlichen Antrag Auslagen nach § 63 
SächsBRKG. 
Darüber hinaus erstattet die Stadt Sachschä-
den, die Angehörigen der Feuerwehr in Aus-
übung ihres Dienstes entstehen, sowie ver-
mögenswerte Versicherungsnachteile nach 
Maßgabe des § 63 Abs. 2 SächsBRKG. 
(5) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr 
haben die ihnen aus der Mitgliedschaft in der 
Feuerwehr erwachsenden Aufgaben gewis-
senhaft zu erfüllen. Sie sind insbesondere 
verpflichtet: 
a) am Dienst und an Aus- und Fortbildungs-

maßnahmen im Rahmen der Feuerwehr-
dienstvorschriften (FwDV) regelmäßig und 
pünktlich, entsprechend den geltenden Ge-
setzen und Verordnungen, teilzunehmen, 

b) sich bei Alarm unverzüglich am Feuer-
wehrgerätehaus/Feuerwache einzufinden, 

c) den dienstlichen Weisungen und Befehlen 
der Vorgesetzten nachzukommen, 

d) im Dienst und außerhalb des Dienstes 
sowie in der Öffentlichkeit ein vorbildliches 
Verhalten zu zeigen und sich den anderen 
Angehörigen der Feuerwehr gegenüber 
kameradschaftlich zu verhalten,  

e) die Feuerwehrdienstvorschriften und Un-
fallverhütungsvorschriften für den Feuer-
wehrdienst zu beachten und einzuhalten, 

f) sich regelmäßig nach Aufforderung den 
jeweiligen Tauglichkeitsuntersuchungen zu 
unterziehen, 

g) die ihnen anvertrauten Ausrüstungsgegen-
stände, Dienstbekleidung, Geräte und 
Einrichtungen  gewissenhaft zu pflegen 
und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu 
benutzen und 

h) die Verlegung des ständigen Wohnsitzes 
unverzüglich dem Ortswehrleiter schriftlich 
mitzuteilen. 

(6) Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr 
haben eine Ortsabwesenheit von länger als 
zwei Wochen dem Ortswehrleiter oder seinem 
Stellvertreter rechtzeitig anzuzeigen und eine  
Dienstverhinderung ihrem unmittelbaren Vor-
gesetzten vor Dienstbeginn zu melden. 
(7) Verletzt ein Angehöriger der Feuerwehr 
schuldhaft die obliegenden Dienstpflichten, so  
kann der Stadtwehrleiter 
a) einen mündlichen oder schriftlichen Ver-

weis erteilen, 
b)  die Androhung des Ausschlusses ausspre-

chen, 
c)  die Dienstbeendigung nach Absprache mit 

dem Oberbürgermeister einleiten.  
Der zuständige Ortswehrleiter ist zuvor zu 
hören. Dem Angehörigen der Feuerwehr ist 
Gelegenheit zu geben, sich zu den gegen ihn 
vorgebrachten Vorwürfen zu äußern. Bei 
Verletzung der Dienstpflicht kann ein Feuer-
wehrangehöriger durch den Leiter der Orts-
wehr vom Dienst vorübergehend ausge-
schlossen werden. Der Stadtwehrleiter ist 
darüber schriftlich in Kenntnis zu setzen. 
(8) Kann der Angehörige im aktiven Dienst 
die Pflichten nach Absatz 5 Satz 2 lit. a) und 
b) nicht im geforderten Maß erfüllen, verliert 
er auf Antrag oder nach Feststellung des 
Ortwehrleiters zumindest vorübergehend den 
Status und die Rechte eines Angehörigen im 
aktiven Feuerwehrdienst.  
(9) Disziplinarmaßnahmen bei hauptamtli-
chen Angehörigen regelt der Dienstherr.  
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§ 8 Jugendfeuerwehr 
 
(1) Die Jugendfeuerwehr der Freiwilligen 
Feuerwehr Zittau führt den Namen 
„Jugendfeuerwehr Zittau“ und als Zusatz den 
jeweiligen Namen der Ortsfeuerwehr. 
Sie gestalten ihr Jugendleben als selbststän-
dige Gruppen innerhalb der Ortsfeuerwehren 
nach den Grundsätzen der Jugendordnung 
der Jugendfeuerwehr Sachsen in der jeweils 
gültigen Fassung. 
(2) In der Jugendfeuerwehr können Kinder 
und Jugendliche ab dem vollendeten 8. Le-
bensjahr bis zur Vollendung des 16. Lebens-
jahres aufgenommen werden. § 18 Abs. 4 
Satz 2 SächsBRKG bleibt unberührt. 
Dem Aufnahmeantrag muss die schriftliche 
Zustimmung der Personensorgeberechtigten 
beigefügt sein. 
(3) Über die Aufnahme entscheidet der Stadt-
feuerwehrausschuss im Einvernehmen mit 
dem Ortsjugendfeuerwehrwart. Im Übrigen 
gelten die Festlegungen des § 4 entspre-
chend. 
(4) Die Zugehörigkeit zur Jugendfeuerwehr 
endet, wenn das Mitglied 
▪ aus der Jugendfeuerwehr ausstritt, 
▪ den gesundheitlichen Anforderungen auf 

Dauer nicht mehr gewachsen ist oder 
▪ aus der Jugendfeuerwehr entlassen oder 

ausgeschlossen wird. 
▪ Gleiches gilt, wenn ein Personensorgebe-

rechtigter seine Zustimmung nach Absatz 2 
schriftlich zurücknimmt. 

(5) Die Entlassung oder den Ausschluss aus 
der Jugendfeuerwehr hat der Stadtfeuerwehr-
ausschuss nach Anhörung des Gesamtjugend-
feuerwehrwartes zu beschließen. Der Stadt-
wehrleiter stellt die Beendigung des Feuer-
wehrdienstes durch schriftlichen Bescheid 
fest. 
(6) Der Angehörige der Jugendfeuerwehr hat 
das Recht und die Pflicht, an den Veranstal-
tungen und Ausbildungen der Jugendfeuer-
wehr regelmäßig und aktiv teilzunehmen. Er 
ist verpflichtet den dienstlichen Anordnungen 
des Stadtwehrleiters, dessen Stellvertreter 
sowie den anderen Vorgesetzten und Wei-
sungsbefugten der Feuerwehr Folge zu leisten 
und sich kameradschaftlich zu verhalten. 
(7) Der Gesamtjugendfeuerwehrwart vertritt 
die Jugendfeuerwehr vor dem Stadtfeuer-
wehrausschuss. 
(8) Die Ortsjugendfeuerwehrwarte wählen den 
Gesamtjugendfeuerwehrwart für die Dauer von 
fünf Jahren. Wiederwahl ist zulässig. Das Wahl-
ergebnis ist dem Stadtfeuerwehrausschuss zur 
Bestätigung vorzulegen. Die Jugendfeuer-
wehrwarte sollten Angehörige der aktiven 
Abteilung der Feuerwehr sein. Weiterhin soll-
ten sie neben feuerwehrspezifischen Kennt-
nissen auch ausreichend Erfahrungen im Um-
gang mit Jugendlichen haben und müssen die 
entsprechende Qualifikation besitzen. Sie 
vertreten die Jugendfeuerwehr nach außen. 
(9) Der Ortsjugendfeuerwehrwart wird vom je-
weiligen Ortswehrleiter eingesetzt. Das Ergeb-
nis ist dem Stadtfeuerwehrausschuss zur Be-
stätigung vorzulegen. 
 
§ 9 Kinderfeuerwehr 
 
(1) In der Feuerwehr Zittau kann eine Kinder-
feuerwehr gebildet werden. Dabei müssen 
alle Voraussetzungen laut „Erlass zur Abgren-
zung zwischen Kinder- und Jugendfeuerweh-
ren im Freistaat Sachsen“ des Staatsministe-
riums des Innern vom 02. Oktober 2015 
erfüllt sein.  
(2) In die Kinderfeuerwehr können Kinder ab 
dem vollendeten 5. Lebensjahr aufgenommen 
werden. Die Zugehörigkeit zur Kinderfeuer-
wehr endet, wenn das Kind in die Jugendfeu-
erwehr aufgenommen wird, spätestens je-
doch mit der Vollendung des 10. Lebensjahrs. 
(3) Die Vorschriften des § 8 gelten sinnge-
mäß. 
 
§ 10 Alters- und Ehrenabteilung 
 
(1) In die Alters- und Ehrenabteilung können 
Angehörige der Feuerwehr bei Überlassung 
der Dienstkleidung übernommen werden 
wenn:  
a)  sie aus dem aktiven Dienst ausgeschieden 

sind, 
b) das 65. Lebensjahr vollendet haben, 

c) aber spätestens wenn sie das gesetzlich 
festgelegte Alter zum Erreichen der Regel-
altersrente vollendet haben oder dauerhaft 
dienstunfähig sind.  

(2) Der Stadtfeuerwehrausschuss kann auf 
Antrag Angehörigen den Übergang in die Al-
ters- und Ehrenabteilung gestatten, wenn der 
Dienst in der Feuerwehr für sie aus persönli-
chen oder beruflichen Gründen eine besonde-
re Härte bedeutet. 
(3) Die Angehörigen der Altersabteilung kön-
nen vom Stadtwehrleiter im Einvernehmen 
mit dem Ortswehrleiter und ihrer eigenen 
Zustimmung zu Übungen und Einsätzen her-
angezogen werden. 
(4) Die Angehörigen der Alters- und Ehrenab-
teilung können ihren Leiter für die Dauer von 
fünf Jahren wählen. 
 
§ 11 Ehrenmitglieder 
 
Der Oberbürgermeister kann auf Vorschlag des 
Stadtfeuerwehrausschusses verdiente ehren-
amtliche Angehörige der Feuerwehr oder Per-
sonen, die sich um das Feuerwehrwesen oder 
den Brandschutz in der Stadt Zittau besonders 
verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
der Feuerwehr ernennen. 
 
§ 12 Organe der Freiwilligen Feuerwehr 
 
Organe der Freiwilligen Feuerwehr sind: 
a) die Hauptversammlung/Ortsfeuerwehrver-

sammlung, 
b) der Stadtfeuerwehrausschuss/Ortsfeuerwehr-

ausschuss 
c) die Stadtwehrleitung/Ortswehrleitung 
 
§ 13 Hauptversammlung 
 
(1) Unter dem Vorsitz des Stadtwehrleiters ist 
jährlich eine ordentliche Hauptversammlung 
der Stadtfeuerwehr durchzuführen. Sie dient 
als Forum für Berichterstattungen und Aus-
zeichnungen. Der Hauptversammlung sind 
alle wichtigen Angelegenheiten der Feuer-
wehr, soweit nicht zu ihrer Beratung der 
Stadtfeuerwehrausschuss und deren Ent-
scheidung nicht der Stadtwehrleiter zuständig 
ist, zur Beratung und Beschlussfassung vor-
zulegen. In der Hauptversammlung hat der 
Stadtwehrleiter einen Bericht über die Tätig-
keit der Feuerwehr im abgelaufenen Jahr 
abzugeben. 
In der Hauptversammlung werden der 
Stadtwehrleiter und dessen Stellvertreter 
gewählt. 
(2) Die ordentliche Hauptversammlung ist 
vom Stadtwehrleiter einzuberufen. Eine au-
ßerordentliche Hauptversammlung ist inner-
halb eines Monats einzuberufen, wenn das 
von mindestens einem Drittel der nach § 7 
Absatz 1 wahlberechtigten Feuerwehrangehö-
rigen der Feuerwehr schriftlich unter Angabe 
der Gründe gefordert wird. Zeitpunkt und 
Tagesordnung der Hauptversammlung sind 
den Angehörigen der Feuerwehr und dem 
Oberbürgermeister mindestens 14 Tage vor 
der Versammlung bekannt zu geben. 
(3) Die Hauptversammlung ist beschlussfä-
hig, wenn mindestens die Hälfte ihrer Mitglie-
der anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit 
wird innerhalb eines Monats eine zweite 
Hauptversammlung einberufen, die unabhän-
gig von der Zahl der anwesenden wahlbe-
rechtigten Mitglieder beschlussfähig ist. Be-
schlüsse der Hauptversammlung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst, auf An-
trag geheim.  
(4) Über die Hauptversammlung ist eine Nie-
derschrift anzufertigen, die dem Oberbürger-
meister vorzulegen ist. 
(5) Für die Ortsfeuerwehrversammlung gelten 
die Absätze 1 bis 3 entsprechend, nur, dass 
hier jährlich eine Versammlung mit allen 
Mitgliedern durchzuführen ist. Die Nieder-
schrift ist dem Stadtwehrleiter vorzulegen. 
Die Ortsfeuerwehrversammlung beschließt 
über die Entlastung des Ortswehrleiters zur 
Beendigung der Wahlperiode. 
 
§ 14 Stadtfeuerwehrausschuss  
 
(1) Der Stadtfeuerwehrausschuss ist beraten-
des Organ der Wehrleitung. Der Stadtfeuer-
wehrausschuss befindet über die Aufnahme 
von Personen in die Feuerwehr, die Übernah-

me von Feuerwehrangehörigen in die Alters- 
und Ehrenabteilung sowie die Beendigung des 
Feuerwehrdienstes. Er behandelt Fragen der 
Finanzplanung, die Dienst- und Einsatzpla-
nung, der Ehrenmitgliedschaft sowie die Fort-
schreibung der Brandschutzbedarfsplanung. 
(2) Der Stadtfeuerwehrausschuss besteht aus 
dem: 
▪  Stadtwehrleiter als Vorsitzenden, 
▪  seinem Stellvertreter, 
▪  den Ortswehrleitern der Abteilungen I bis 

IX oder dessen Stellvertreter, 
▪ dem Gesamtjugendfeuerwehrwart oder des-

sen Stellvertreter, 
▪  dem Gesamtkinderfeuerwehrwart oder des-

sen Stellvertreter, 
▪  dem Leiter der Alters- und Ehrenabteilung 

oder dessen Stellvertreter, 
▪  dem Schriftführer  
Stimmberechtigt sind der Stadtwehrleiter, die 
Leiter der Ortswehren, der Gesamtjugendfeu-
erwehrwart sowie der Gesamtkinderfeuer-
wehrwart, im Verhinderungsfall ihre Vertreter.  
(3) Der Stadtfeuerwehrausschuss tagt min-
destens viermal im Jahr. Mehr Beratungen 
sind zulässig und werden vom Vorsitzenden 
festgelegt. Die Beratungen sind vom Vorsit-
zenden einzuberufen.  
(4) Der Oberbürgermeister ist zu den Bera-
tungen des Stadtfeuerwehrausschusses ein-
zuladen. 
(5) Der Stadtwehrleiter kann zu jeder Sitzung 
des Stadtfeuerwehrausschusses weiter Ange-
hörige hinzuziehen, die aber nicht stimmbe-
rechtigt sind. 
(6) Der Stadtfeuerwehrausschuss ist be-
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner 
stimmberechtigten Mitglieder anwesend sind. 
Beschlüsse des Stadtfeuerwehrausschusses 
werden mit einfacher Stimmenmehrheit ge-
fasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
(7) Die Beratungen des Stadtfeuerwehraus-
schusses sind nicht öffentlich. Über die Bera-
tung ist eine Niederschrift anzufertigen. 
(8) In jeder Ortsfeuerwehr kann ein Ortsfeu-
erwehrausschuss gebildet werden. Für ihn 
gelten die Absätze 1, Satz 1, 2, 5 und 6 ent-
sprechend. Er besteht aus dem Ortswehrleiter 
als Vorsitzenden, dem Ortsjugendfeuerwehr-
wart, dem Vertreter der Alters- und Ehrenab-
teilung, dem Vertreter des musiktreibenden 
Zuges und bis zu sechs weiteren von der 
Ortsfeuerwehrversammlung für die Dauer von 
fünf Jahren gewählten Mitglieder. Der Stadt-
wehrleiter ist zu den Sitzungen einzuladen; er 
besitzt kein Stimmrecht. 
 
§ 15 Wehrleitung 
 
(1) Die Stadtwehrleitung besteht aus dem 
Stadtwehrleiter und seinem Stellvertreter. 
(2) Der Stadtwehrleiter und sein Stellvertre-
ter werden in der Hauptversammlung durch 
die nach § 7 Abs. 1 wahlberechtigten Feuer-
wehrangehörigen in geheimer Wahl für die 
Dauer von fünf Jahren gewählt. Wiederwahl 
ist zulässig.    
(3) Gewählt werden kann nur, wer der Feuer-
wehr Zittau hauptamtlich angehört, über die 
für diese Dienststellung erforderlichen fachli-
chen Kenntnisse und Erfahrungen und die er-
forderlichen persönlichen und fachlichen Qua-
lifikationen nach § 18 SächsBRKG verfügt. 
(4) Der Stadtwehrleiter und sein Stellvertre-
ter werden nach der Wahl durch die Haupt-
versammlung und nach Zustimmung durch 
den Stadtrat vom Oberbürgermeister bestellt. 
(5) Der Stadtwehrleiter und sein Stellvertre-
ter haben ihre Funktion nach Ablauf der Beru-
fungsdauer oder im Falle eines beabsichtigten 
vorzeitigen Ausscheidens bis zur Berufung 
eines Nachfolgers weiterzuführen. Steht kein 
Nachfolger zur Verfügung, kann der Oberbür-
germeister geeignete Personen mit der kom-
missarischen Leitung der Feuerwehr beauftra-
gen. Kommt innerhalb eines Monats nach 
Freiwerden der Stelle keine Neubesetzung 
zustande, setzt der Oberbürgermeister bis zur 
satzungsmäßigen Bestellung eines Nachfol-
gers einen Feuerwehrangehörigen mit Zu-
stimmung des Stadtrates als Stadtwehrleiter 
oder Stellvertreter ein. 
 
§ 16 Stadtwehrleiter und Stellvertreter 
 
(1) Der Stadtwehrleiter ist gleichzeitig Leiter 
der hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr 



Beschlüsse  

 
Mit Bestürzung haben wir die Nach-

richt vom plötzlichen und viel zu 

frühen Ableben unserer ehemaligen 

Zittauer Stadträtin  
 

Ramona Gehring  
 

aufgenommen. Frau Gehring ge-

hörte dem Stadtrat der Großen 

Kreisstadt Zittau von 2014 bis 

2019 als Mitglied der Fraktion Die 

Linke an. Sie setzte sich besonders 

für die Verbesserung der Lebenssi-

tuation sozial benachteiligter Men-

schen und nicht zuletzt für die Un-

terstützung ausländischer Mitmen-

schen und Geflüchteter ein.  

 

Unser herzliches Beileid Ihrer Fa-

milie. Wir wünschen viel Kraft in 

diesen schweren Stunden. 

 
Thomas Zenker, Oberbürgermeister 
 

für den Stadtrat und  

die Stadtverwaltung Zittau 

Zittau. Ihm sind alle Angehörigen der Feuer-
wehr Zittau unterstellt. 
(2) Der Stadtwehrleiter ist für die Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr verantwortlich und 
führt die ihm durch Gesetz und dieser Sat-
zung übertragene Aufgaben aus. Er hat ins-
besondere 
▪ auf die ständige Verbesserung des Ausbil-

dungsstandes der Angehörigen der Feuer-
wehr entsprechend den Feuerwehrdienst-
vorschriften hinzuwirken, 

▪ die Zusammenarbeit der Ortsfeuerwehren 
bei Übungen und Einsätzen zu regeln, 

▪ die Dienste so zu organisieren, dass jeder 
aktive Feuerwehrangehörige jährlich an min-
destens 40 Stunden Ausbildung teilnehmen 
kann, 

▪ dafür zu sorgen, dass die Dienst- und Aus-
bildungspläne aufgestellt und dem Stadtfeu-
erwehrausschuss vorgelegt werden, 

▪ die Tätigkeit der Zug- und Gruppenführer 
und der Gerätewarte zu kontrollieren, 

▪ auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften 
entsprechende Ausrüstung der Feuerwehr  
hinzuwirken, 

▪ für die Einhaltung der Feuerwehrdienstvor-
schriften und der einschlägigen Unfallverhü-
tungsvorschriften zu sorgen, 

▪ bei der Verwendung minderjähriger Feuer-
wehrangehöriger die Einhaltung der Bestim-
mungen des Jugendarbeitsschutzgesetzes 
sicherzustellen, 

▪ Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr betreffend, dem Oberbürgermeis-
ter umgehend mitzuteilen und 

▪ an Dienstberatungen teilzunehmen und dem 
Oberbürgermeister darüber berichten. 

Er entscheidet über die in § 13 Absatz 1 Satz 
2 im Stadtfeuerwehrausschuss behandelten 
Fragen. 
(4) Der Oberbürgermeister kann dem Stadt-
wehrleiter weitere Aufgaben des Brandschut-
zes übertragen. 
(5) Der Stadtwehrleiter soll den Oberbürger-
meister und den Stadtrat in allen feuerwehr- 
und brandschutztechnischen Angelegenheiten 
beraten. Er ist bei Beratungen in der Stadt zu 
Angelegenheiten der Feuerwehr und des 
Brandschutzes zu hören. 
(6) Der stellvertretende Stadtwehrleiter hat 
den Stadtwehrleiter bei der Erfüllung seiner 
Aufgaben zu unterstützen und ihn bei Abwe-
senheit mit allen Rechten und Pflichten zu 
vertreten. Er soll – soweit es nur örtliche 
Belange betrifft – die örtlich zuständigen 
Ortswehrleiter vorher beteiligen. 
 
§ 17 Ortswehrleiter und Stellvertreter 
 
(1) Der Ortswehrleiter und dessen Stellver-
treter werden von den aktiven Mitgliedern in 
der Ortsfeuerwehrversammlung für die Dauer 
von fünf Jahren gewählt. 
(2) Gewählt werden kann nur, wer der Orts-
feuerwehr aktiv angehört, über die für diese 
Dienststellung erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen sowie über die erforderlichen 
persönlichen und fachlichen Voraussetzungen 
verfügt.  
(3) Der Ortswehrleiter und sein Stellvertreter 
haben ihre Funktion nach Ablauf der Wahlpe-
riode oder im Falle eines beabsichtigten vor-
zeitigen Ausscheidens bis zur Berufung eines 
Nachfolgers weiterzuführen. Steht kein Nach-
folger zur Verfügung, sind vom Stadtwehrlei-
ter geeignete Personen mit der kommissari-
schen Leitung der Ortsfeuerwehr zu beauftra-
gen. Kommt innerhalb eines Monats nach 
Freiwerden der Stelle oder Versagen der 
Zustimmung keine Neuwahl zustande, setzt 
der Stadtwehrleiter bis zur satzungsmäßigen 
Bestellung eines Nachfolgers einen Feuer-
wehrangehörigen mit Zustimmung des Stadt-
feuerwehrausschusses als Ortswehrleiter oder 
Stellvertreter ein. 
(4) Der Ortswehrleiter und sein Stellvertreter 
sind nach der Wahl und der Zustimmung des 
Stadtwehrleiters vom Oberbürgermeister für 
die Dauer ihrer Amtszeit zu berufen. 
(5) Der Ortswehrleiter ist für die Leistungsfä-
higkeit seiner Ortsfeuerwehr verantwortlich 
und führt die ihm durch Gesetz, dieser Sat-
zung und auf Weisung des Stadtwehrleiters 
übertragenen Aufgaben durch. Er hat insbe-
sondere 
▪ auf die ständige Verbesserung des Ausbil-

dungsstandes der Angehörigen der Ortsfeu-
erwehr auf der Grundlage der Feuerwehr-
dienstvorschriften hinzuwirken, 

▪ die Dienst- und Ausbildungspläne aufzustel-
len und dem Stadtwehrleiter vorzulegen, 

▪ die Tätigkeiten der Unterführer und Geräte-
warte zu kontrollieren, 

▪ die fachliche Aufsicht und Betreuung der 
Jugendgruppen auszuüben, 

▪ auf eine ordnungsgemäße, den Vorschriften 
entsprechende Ausrüstung der Ortsfeuer-
wehr hinzuwirken, 

▪ die Alters- und Ehrenmitglieder in die Arbeit 
der Ortsfeuerwehr einzubeziehen und 

▪ Beanstandungen, die Leistungsfähigkeit der 
Ortsfeuerwehr betreffend, dem Stadtwehr-
leiter mitzuteilen. 

(6) Der stellvertretende Ortswehrleiter und 
die Unterführer haben den Ortswehrleiter bei 
der Lösung seiner Aufgaben zu unterstützen. 
Der Stellvertreter hat den Ortswehrleiter bei 
Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten 
zu vertreten. Die Reihenfolge der Vertretung 
und die Aufgabenverteilung legt der Orts-
wehrleiter fest. 
 
§ 18 Unterführer/Gerätewarte 
 
(1) Als Unterführer (Zug- und Gruppenführer) 
dürfen nur aktive Angehörige der Feuerwehr 
eingesetzt werden, die persönlich geeignet 
sind, über praktische Erfahrungen im Feuer-
wehrdienst verfügen sowie die erforderlichen 
Qualifikationen besitzen (erfolgreiche Teilnah-
me an den vorgeschriebenen Lehrgängen der 
Landesfeuerwehrschule Sachsen oder ver-
gleichbaren Einrichtungen) 
(2) Die Unterführer werden vom Ortswehrlei-
ter bestellt. Der Ortswehrleiter kann die Be-
stellung widerrufen. 
(3) Die Unterführer führen ihre Aufgaben 
nach Weisungen ihrer Vorgesetzten aus. 
(4) Für Gerätewarte gelten die Absätze 1 bis 
3 entsprechend. Sie haben die Ausrüstung 
und die Einrichtungen der Feuerwehr zu ver-
wahren und zu warten. Prüfpflichtige Geräte 
sind zum festgelegten Termin zu prüfen oder 
zur Prüfung vorzustellen. Festgestellte Män-
gel sind unverzüglich dem zuständigen Wehr-
leiter zu melden. 
 
§ 19 Schriftführer 
 
(1) Der Schriftführer wird vom Stadtfeuer-
wehrausschuss für die Dauer von fünf Jahren 
gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 
(2) Der Schriftführer hat Niederschriften über 
die Beratungen des Stattfeuerwehrausschus-
ses und über Hauptversammlungen zu ferti-
gen. 

(3) Für Schriftführer der Ortsfeuerwehren 
gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 
 
§ 20 Wahlen 
 
(1) Wahlen in den Ortsfeuerwehren erfolgen 
alle fünf Jahre. 
(2) Der Ortswehrleiter und seine Stellvertre-
ter werden durch die nach § 7 Absatz 1 wahl-
berechtigten Feuerwehrangehörigen gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. 
(3) Die nach § 17 Abs. 3 SächsBRKG durch-
zuführenden Wahlen sind mindestens zwei 
Wochen vorher, zusammen mit dem Wahl-
vorschlag, den Angehörigen der Feuerwehr 
bekannt zu machen.  
(4) Folgende Möglichkeiten gelten für die 
Durchführung der Wahlveranstaltung: 
▪  Die Wahl findet im Rahmen einer turnusmä-

ßigen ordentlichen (Jahres-) Hauptver-
sammlung der Ortswehr statt, 

▪ Für die Wahl wird die nächste turnusmäßige 
ordentliche (Jahres-) Hauptversammlung 
terminlich vorgezogen oder 

▪ Die Wahl erfolgt als Briefwahl nach Abspra-
che mit dem Feuerwehrausschuss.  

(4) Wahlen sind geheim durchzuführen. Steht 
für die jeweilige Funktion nur ein Kandidat 
zur Wahl, kann mit Zustimmung der Haupt- 
bzw. Ortsfeuerwehrversammlung die Wahl 
offen erfolgen. 
(5) Wahlen sind vom Oberbürgermeister, 
seinem Stellvertreter oder einem von ihm 
benannten Beauftragten zu leiten. Die Wahl-
versammlung benennt zwei Beisitzer, die 
zusammen mit dem Wahlleiter die Stimmen-
auszählung vornehmen. 
(6) Wahlen können nur vorgenommen wer-
den, wenn mehr als die Hälfte der Wahlbe-
rechtigten anwesend sind. 
(7) Die Gewählten sind zu fragen, ob sie die 
Wahl annehmen. 
(8) Die Niederschrift über die Wahl ist spätes-
tens eine Woche nach der Wahl durch den 
Wahlleiter dem Stadtwehrleiter zu übergeben.  
 
§ 21 Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung in Kraft.  
Gleichzeitig tritt die Satzung der Großen Kreis-
stadt Zittau für die Freiwillige Feuerwehr (Feu-
erwehrsatzung) vom 23.05.2013 in Gestalt 
der Ersten Änderungssatzung zur Feuerwehr-
satzung vom 28.01.2016 außer Kraft. 
 
Zittau, 22.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 

Öffentliche Auslegung 
 
Die Große Kreisstadt Zittau legt gemäß 
§76 SächsGemO aus: 
 
Entwurf der Haushaltssatzung 2021/ 
2022 mit dem Haushaltsplan der Gro-
ßen Kreisstadt Zittau 
 
Die Auslegung erfolgt in der Zeit vom 
 

20.09.2021-28.09.2021 
 

in der Stadtkämmerei, Rathaus, Markt 
1, Zimmer 314 sowie online auf der 
Website der Stadtverwaltung Zittau. 
 
Im Auslegungszeitraum gelten folgen-
de Uhrzeiten: 
Mo/Mi/Do  09-12 Uhr und 14-15 Uhr 
Di  09-12 Uhr und 14-17 Uhr 
Fr 09-12 Uhr 
 
Einwohner und Abgabepflichtige können 
vom 20.09.2021 bis zum 07.10.2021 
ihre Einwendungen an die Stadtverwal-
tung Zittau, Markt 1, 02763 Zittau ein-
reichen. 
 
Zittau, 28.07.2021 
T. Zenker, Oberbürgermeister 
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Bekanntmachungen  
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Öf f e nt l i che  Zu s te l l u ng e n  

Name, Vorname 
Admit Funeral Direktory  
Bestattungsdienstleistungen, 
Testamentvollstreckung und  
Vermögensverwaltungs GmbH 
Vertreten durch: Freiherr von Godin 
zuletzt bekannte Anschrift: 
Lüneburger Straße 7, 10557 Berlin 
Winterfeldstraße 51, 10781 Berlin 
 
Öffentliche Zustellung 
Leistungsbescheid Sicherungsmaßnah-
men vom 22.07.2021 
Aktenzeichen: 20/016/DR-BV 
 
Für die im Anschriftenfeld benannte Firma ist 
ein Bescheid unter dem o.a. Aktenzeichen 
erlassen worden, der nicht zugestellt werden 
konnte, da der Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Ermittlungen über den aktuellen Aufenthalts-
ort verliefen ergebnislos. 
Das oben genannte Schriftstück wurde hiermit 
gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBI I 2354) öffent-
lich zugestellt. 
Der Bescheid gilt gemäß § 10 Abs. 2 letzter 
Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem Tag 
der Bekanntmachung der Benachrichtigung 
zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung Fris-
ten in Gang setzen kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu be-
fürchten sind. 
Das Schriftstück kann gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 

Der Stadtrat der Großen Kreisstadt Zit-
tau hat aufgrund des § 10 Baugesetz-
buch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. 
August 2020 (BGBl. I S. 1728), am 
22.07.2021 mit Beschluss-Nr.   335/2021 
die Ergänzungssatzung „Am Walde“ 
Zittau – OT Eichgraben in der Fassung 
vom 30.04.2021 mit redaktionellen Än-
derungen/Ergänzungen vom 06.07.2021 
beschlossen. Die Planzeichnung (M 1:1000) 
in der Fassung vom 30.04.2021 mit 
redaktionellen Änderungen/Ergänzungen 
vom 06.07.2021 ist Bestandteil der 
Satzung. 
Der in der Planzeichnung umgrenzte 
räumliche Geltungsbereich der Ergän-
zungssatzung umfasst das Flurstück 
2809/2 sowie Teile der Flurstücke 2808, 
2810/1, 2810/2, 2811/1 und 2811/2 
mit einer Gesamtfläche von ca. 0,85 ha 
der Gemarkung Zittau.  
Die Begründung in der Fassung vom 
30.04.2021 mit redaktionellen Änderun-
gen/Ergänzungen vom 06.07.2021 wur-
de gebilligt. Der Begründung liegt der 
landschaftspflegerische Fachbeitrag zur 
Ermittlung und Bewertung sowie zum 
Ausgleich des Eingriffs in Natur und 
Landschaft als Anlage bei (Fassung vom 
30.04.2021 mit redaktionellen Änderun-
gen/Ergänzungen vom 06.07.2021). 
 
Jedermann kann die Ergänzungssatzung 
sowie die beigefügte Begründung mit 
dem landschaftspflegerischen Fachbei-
trag in der Stadtverwaltung Zittau im 

Ersatzbekanntmachung über das Inkrafttreten  
der Ergänzungssatzung „Am Walde“ Zittau - OT Eichgraben 

Amt für Recht, Bauaufsicht & Stadtent-
wicklung, Referat Stadtplanung, Sach-
senstraße 14, Zimmer 106-108 während 
der Dienststunden  
 
Mo/Mi/Do 8-12 Uhr und 13-16 Uhr 
Di 8-12 Uhr und 13-18 Uhr 
Fr  8-12 Uhr 
 
einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. 
Darüber hinaus ist die Ergänzungssat-
zung einschließlich Begründung und 
landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
auf der Homepage der Stadt Zittau 
http://www.zittau.de unter Bürgerser-
vice einsehbar. 
 
Die Ergänzungssatzung „Am Walde“ 
Zittau – OT Eichgraben in der Fassung 
vom 30.04.2021 mit redaktionellen Än-
derungen/Ergänzungen vom 06.07.2021 
tritt entsprechend § 10 Abs. 3 BauGB 
mit der Bekanntmachung in Kraft. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird auf 
die nachfolgenden Rechtsfolgen hinge-
wiesen: Unbeachtlich werden gemäß  
§ 215 Abs. 1 Nr. 1 BauGB alle nach  
§ 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtlichen Verletzungen der dort be-
zeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften sowie gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 
3 BauGB alle nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorgangs, wenn sie nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt 
Zittau unter Darlegung des die Verlet-

zung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von eintretenden Ver-
mögensnachteilen sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hinge-
wiesen. Ein Entschädigungsanspruch er-
lischt, wenn nicht innerhalb von drei 
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, 
in dem die in § 44 Absatz 3 Satz 1 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
Außerdem kann gemäß § 4 Abs. 4 der 
Sächsischen Gemeindeordnung in der 
zurzeit gültigen Fassung eine Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvor-
schriften nach der Gemeindeordnung 
beim Zustandekommen der Satzung 
nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, wenn sie nicht schrift-
lich innerhalb eines Jahres seit Bekannt-
machung gegenüber der Stadt Zittau 
unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
der die Verletzung begründen soll, gel-
tend gemacht worden ist. Dies gilt 
nicht, wenn die Ausfertigung unterblie-
ben oder fehlerhaft erfolgt ist, oder 
wenn Vorschriften über Öffentlichkeit 
der Sitzungen, die Genehmigung oder 
die Bekanntmachung verletzt worden 
sind. 
 
 
Zittau, den 10.08.2021 
Thomas Zenker, Oberbürgermeister 

bevollmächtigten Vertreter abgeholt oder 
eingesehen werden bei: 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Organisationseinheit:  
Referat untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Besucheranschrift:  
Sachsenstraße 14, 02763 Zittau 
Zimmer: 217 
 
Vor Abholung des Bescheides ist  
Verbindung aufzunehmen mit: 
Referatsleiterin: Kaminsky 
Bearbeiter: Pursche 
Tel.: 03583 752-326 oder 223 
 
Zittau, 28.07.2021    
Kaminsky, Untere Bauaufsichtsbehörde 

Name, Vorname 
Baig Amjad 
zuletzt bekannte Anschrift: 
Wells House Road 131 
NW 106 EA LONDON 
UNITED KINGDOM 
 
Öffentliche Zustellung 
Leistungsbescheid mit Kostenbescheid 
vom 27.07.2021 
Aktenzeichen: 19/029/ZI-BV 
 
Für die im Anschriftenfeld benannte Person 
sind Bescheide unter dem o.a. Aktenzeichen 
erlassen worden, die nicht zugestellt werden 

konnten, da der Aufenthaltsort unbekannt ist. 
Ermittlungen über den aktuellen Aufenthalts-
ort verliefen ergebnislos. 
Die oben genannten Schriftstücke wurden hier-
mit gemäß § 10 Verwaltungszustellungsgesetz 
(VwZG) vom 12.08.2005 (BGBI I 2354) öffent-
lich zugestellt. 
Die Bescheide gelten gemäß § 10 Abs. 2 letz-
ter Satz VwZG als zugestellt, wenn seit dem 
Tag der Bekanntmachung der Benachrichti-
gung zwei Wochen vergangen sind. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustel-
lung durch öffentliche Bekanntmachung Fris-
ten in Gang setzen kann, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können oder durch 
Terminversäumnisse Rechtsnachteile zu be-
fürchten sind. 
Die Schriftstücke können gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch einen 
bevollmächtigten Vertreter abgeholt oder ein-
gesehen werden bei: 
 
Stadtverwaltung Zittau 
Organisationseinheit:  
Referat untere Bauaufsichtsbehörde 
 
Besucheranschrift:  
Sachsenstraße 14, 02763 Zittau 
Zimmer: 217 
 
Vor Abholung des Bescheides ist  
Verbindung aufzunehmen mit: 
Referatsleiterin: Kaminsky 
Tel.: 03583 752-326 oder 303 
 
Zittau, 28.07.2021    
Kaminsky, Untere Bauaufsichtsbehörde 
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Bekanntmachung der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht  

in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen  

für die Wahl zum Deutschen Bundestag und zur Abstimmung  

des Bürgerentscheid „Schulplätze schaffen, Parkschule ausbauen!“ 

am 26. September 2021 

1. Die Wählerverzeichnisse zur Bundes-
tagswahl und zum Bürgerentscheid 
für die Große Kreisstadt Zittau wer-
den in der Zeit vom 06.09.2021 bis 
zum 10.09.2021 während der allge-
meinen Öffnungszeiten im Wählerlis-
tenbüro der Stadtverwaltung Zittau 
im Rathaus, Markt 1, Freundschafts-
saal (3. Obergeschoss), 02763 Zit-
tau, für Wahlberechtigte (Bundestags-
wahl) und Abstimmungsberechtigte 
(Bürgerentscheid) zur Einsichtnahme 
bereitgehalten. Der Zugang ist durch 
die Benutzung eines Fahrstuhles bar-
rierefrei möglich. 

 Jeder Wahlberechtigte/Abstimmungs-
berechtigte kann die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der zu seiner Person 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Sofern ein Wahl-
berechtigter/Abstimmungsberechtig-
ter die Richtigkeit oder Vollständig-
keit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Perso-
nen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses er-
geben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der 
Daten von Wahlberechtigten/Abstim-
mungsberechtigten, für die im Mel-
deregister ein Sperrvermerk gemäß 
§ 51 Absatz 1 des Bundesmeldege-
setzes eingetragen ist. 

Die Wählerverzeichnisse werden im 
automatisierten Verfahren geführt. 
Die Einsichtnahme ist durch ein Da-
tensichtgerät möglich. 

Wählen/Abstimmen kann nur, wer in 
das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein hat. 

2. Wer die Wählerverzeichnisse für un-
richtig oder unvollständig hält, kann 
in der Zeit vom 06.09.2021 bis zum 
10.09.2021, spätestens am 
10.09.2021 bis 12.00 Uhr, bei der 
Stadtverwaltung Zittau, Markt 1, 
Freundschaftssaal (3. Obergeschoss), 
02763 Zittau, Einspruch einlegen. 

 Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift ein-
gelegt werden. 

3. Wahlberechtigte/Abstimmberechtigte, 
die in das Wählerverzeichnis einge-
tragen sind, erhalten bis spätestens 
zum 05.09.2021 eine Wahlbenach-
richtigung. 
Wer keine Wahlbenachrichtigung er-
halten hat, aber glaubt, wahlberech-
tigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 

 Wahlberechtigte/Abstimmberechtigte, 
die nur auf Antrag in das Wählerver-

nicht zugegangen ist, kann ihm bis 
zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, 
ein neuer Wahlschein erteilt werden. 

Nicht in das Wählerverzeichnis einge-
tragene Wahlberechtigte/Abstim-
mungsberechtigte können aus den 
unter 5.2 Buchstabe a bis c angege-
benen Gründen den Antrag auf Ertei-
lung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 

Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein Wahl-
berechtigter/Abstimmungsberechtigter 
mit Behinderung kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. 

6. Mit dem Wahlschein für die Wahl zum 
Deutschen Bundestag erhält der Wahl-
berechtigte 

▪ einen amtlichen Stimmzettel des 
Wahlkreises, 

▪ einen amtlichen blauen Stimmzet-
telumschlag, 

▪ einen amtlichen, mit der Anschrift, 
an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen roten Wahlbrief-
umschlag und 

▪ ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 Mit dem Wahlschein für den Bürger-
entscheid erhält der Abstimmberech-
tigte 

▪ einen amtlichen gelben Stimmzettel 
▪ einen amtlichen orangenen Stimm-

zettelumschlag 
▪ einen amtlichen, mit der Anschrift, 

an die der Wahlbrief zurückzusen-
den ist, versehenen grünen Wahl-
briefumschlag und  

▪  ein Hinweisblatt für die Briefwahl. 

 Die Abholung von Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen für einen ande-
ren ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unter-
lagen durch Vorlage einer schriftli-
chen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte ver-
tritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unter-
lagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtig-
te Person auszuweisen. 

 Ein Wahlberechtigter/Abstimmungs-
berechtigter, der des Lesens unkun-
dig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich zur Stimmabgabe der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfsperson muss das 16. Lebens-
jahr vollendet haben. Die Hilfeleis-
tung ist auf technische Hilfe bei der 
Kundgabe einer vom Wahlberechtig-
ten/Abstimmungsberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlent-

zeichnis eingetragen werden und die 
bereits einen Wahlschein und Brief-
wahlunterlagen beantragt haben, er-
halten keine Wahlbenachrichtigung. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann für 
die Wahl zum Deutschen Bundestag 
im Wahlkreis 157 Görlitz und für die 
Abstimmung zum Bürgerentscheid 
im Stadtgebiet der Großen Kreisstadt 
Zittau (Abstimmungsgebiet) 

durch Stimmabgabe in einem belie-
bigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses 
Wahlkreises/Abstimmungsgebietes 
oder 
durch Briefwahl 
teilnehmen. 

 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
  

 5.1. ein in das Wählerverzeichnis ein-
getragener Wahlberechtigter/ Ab-
stimmungsberechtigter, 

 5.2. ein nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragener Wahlberechtigter/ 
Abstimmungsberechtigter, 

 

a) wenn er nachweist, dass er ohne 
sein Verschulden die Antragsfrist auf 
Aufnahme in das Wählerverzeichnis 
nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahl-
ordnung sowie § 11 Kommunalwahl-
ordnung (bis zum 05.09.2021) oder 
die Einspruchsfrist gegen das Wäh-
lerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung sowie §§ 9, 11 
Kommunalwahlordnung (bis zum 
10.09.2021) versäumt hat, 
 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf der An-
tragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung sowie § 11 Kommu-
nalwahlordnung oder der Einspruchs-
frist nach § 22 Abs. 1 der Bundes-
wahlordnung sowie §§ 9, 11 Kom-
munalwahlordnung entstanden ist, 
 

c) wenn sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren festgestellt worden 
und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses 
zur Kenntnis der Gemeindebehörde 
gelangt ist. 

 

Wahlscheine können von Wahlbe-
rechtigten/Abstimmungsberechtigten, 
die in die Wählerverzeichnisse ein-
getragen sind, bis zum 24.09.2021, 
18.00 Uhr, im Wählerlistenbüro der 
Stadtverwaltung Zittau mündlich, 
schriftlich oder elektronisch bean-
tragt werden. 
Im Falle nachweislich plötzlicher Er-
krankung, die ein Aufsuchen des 
Wahlraumes nicht oder nur unter 
nicht zumutbaren Schwierigkeiten 
möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
gestellt werden. 

Versichert ein Wahlberechtigter/
Abstimmungsberechtigter glaubhaft, 
dass ihm der beantragte Wahlschein 
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scheidung beschränkt. Unzulässig ist 
eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, 
die selbstbestimmte Willensbildung 
oder Entscheidung des Wahlberech-
tigten/Abstimmungsberechtigten er-
setzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, 

Wahlbekanntmachung 

1. Am 26.09.2021 findet die Wahl zum 
20. Deutschen Bundestag statt. 

 Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 
Uhr. 

2. Die Stadt Zittau ist in 16 allgemeine 
Wahlbezirke eingeteilt. 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Wahlberechtigten in der Zeit 
vom 30.08.2021 bis zum 05.09.2021 
übersandt werden, sind der Wahlbe-
zirk und der Wahlraum angegeben, in 
dem der Wahlberechtigte zu wählen 
hat. 

 Die Briefwahlvorstände treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 15.00 Uhr im Rathaus, Markt 1, 
Zittau, zusammen. 
▪  Briefwahl 1: Büro Zimmer 307,  

3. Obergeschoss 
▪ Briefwahl 2: Büro Zimmer 117,  
 1. Obergeschoss (Aufgang C) 
▪ Briefwahl 3: Büro Zimmer 004,  

Erdgeschoss 
▪ Briefwahl 4: Büro Zimmer 109,  

1. Obergeschoss (nicht barrierefrei) 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in 

dem Wahlraum des Wahlbezirks wäh-
len, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

 Die Wähler haben die Wahlbenach-
richtigung und ihren Personalausweis 
oder Reisepass zur Wahl mitzubrin-
gen. Die Wahlbenachrichtigung soll 
bei der Wahl abgegeben werden. 
Gewählt wird mit amtlichen Stimm-
zetteln. Jeder Wähler erhält bei Be-
treten des Wahlraumes einen Stimm-
zettel ausgehändigt. Jeder Wähler 
hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme. 

 Der Stimmzettel enthält jeweils unter 
fortlaufender Nummer 

 a) für die Wahl im Wahlkreis in 
schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber der zugelassenen Kreis-
wahlvorschläge unter Angabe der 
Partei, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch dieser, bei 
anderen Kreiswahlvorschlägen außer-
dem des Kennworts und rechts von 
dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 

 b) für die Wahl nach Landeslisten in 
blauem Druck die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeich-

nung verwenden, auch dieser, und 
jeweils die Namen der ersten fünf 
Bewerber der zugelassenen Landes-
listen und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kenn-
zeichnung. 

 Der Wähler gibt seine Erststimme in 
der Weise ab, 

 ▪ dass er auf dem linken Teil des 
Stimmzettels (Schwarzdruck) durch 
ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Bewerber 
sie gelten soll, 

 

 und seine Zweitstimme in der Weise, 
▪ dass er auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels (Blaudruck) durch ein 
in einen Kreis gesetztes Kreuz oder 
auf andere Weise eindeutig kenntlich 
macht, welcher Landesliste sie gelten 
soll. 

 Der Stimmzettel muss vom Wähler in 
einer Wahlkabine des Wahlraumes 
oder in einem besonderen Neben-
raum gekennzeichnet und in der Wei-
se gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In 
der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden. 

4. Die Wahlhandlung sowie die im An-
schluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung 
des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des 
Wahlgeschäfts möglich ist. 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, 
können an der Wahl im Wahlkreis, in 
dem der Wahlschein ausgestellt ist, 
a) durch Stimmabgabe in einem be-

liebigen Wahlbezirk dieses Wahl-

kreises oder 
b) durch Briefwahl 

 teilnehmen. 
 Wer durch Briefwahl wählen will, 

muss sich von der Gemeindebehörde 
einen amtlichen Stimmzettel, einen 
amtlichen Stimmzettelumschlag so-
wie einen amtlichen Wahlbriefum-
schlag beschaffen und seinen Wahl-
brief mit dem Stimmzettel (im ver-
schlossenen Wahlumschlag) und dem 
unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefum-
schlag angegebenen Stelle zuleiten, 
dass er dort spätestens am Wahltage 
bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief 
kann auch bei der angegebenen Stel-
le abgegeben werden. 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein 

Wahlrecht nur einmal und nur per-
sönlich ausüben. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter 
anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 14 Absatz 4 des Bun-
deswahlgesetzes). 

die sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl/Abstimmung einer anderen Per-
son erlangt hat. 

 Bei der Briefwahl muss der Wähler/
Abstimmende den Wahlbrief mit dem 
Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig an die angegebene Stelle 
absenden, dass der Wahlbrief dort 
spätestens am Wahltage bis 18.00 
Uhr eingeht. 

 Der Wahlbrief wird innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne 
besondere Versendungsform aus-
schließlich von der Deutschen Post 
AG unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief ange-
gebenen Stelle abgegeben werden. 

 

Zittau, den 10.08.2021 
Große Kreisstadt Zittau 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

 Ein Wahlberechtigter, der des Lesens 
unkundig oder wegen einer Behinde-
rung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der 
Hilfe einer anderen Person bedienen. 
Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom 
Wahlberechtigten selbst getroffenen 
und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfe-
leistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung des Wahlberechtigten er-
setzt oder verändert oder wenn ein 
Interessenkonflikt der Hilfsperson be-
steht (§ 14 Absatz 5 des Bundes-
wahlgesetzes). 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl her-
beiführt oder das Ergebnis verfälscht, 
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
Unbefugt wählt auch, wer im Rah-
men zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung des Wahlbe-
rechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberech-
tigten eine Stimme abgibt. Der Ver-
such ist strafbar (§ 107a Absatz 1 
und 3 des Strafgesetzbuches). 

7. Im Wahlbezirk 017 „Spartenheim“ 
Schlegel kommt es zur Durchführung 
der repräsentativen Wahlstatistik. 
Hierfür werden speziell gekennzeich-
nete Stimmzettel, bei denen über 
einen Kennbuchstaben das Ge-
schlecht und die Altersgruppe (ins-
gesamt 6) verschlüsselt sind, ver-
wendet. 

 Geregelt ist dieses Verfahren im Ge-
setz über die allgemeine und die re-
präsentative Wahlstatistik bei der 
Wahl zum Deutschen Bundestag und 
bei der Wahl der Abgeordneten des 
Europäischen Parlaments aus der Bun-
desrepublik Deutschland (Wahlstatis-
tikgesetz – WStatG) vom 21. Mai 1999 
(BGBl. I S. 1023), zuletzt geändert 
durch Artikel 1a des Gesetzes vom 27. 
April 2013 (BGBl. I S. 962). 

 Die repräsentative Wahlstatistik bil-
det die Basis für eine wahlpolitische 
und soziologische Analyse der Wahl-
ergebnisse und vermittelt ein spezifi-

sches Bild der politischen Willensäu-
ßerung. 

 Eine Verletzung des Wahlgeheimnis-
ses ist ausgeschlossen, indem: 
▪ die ausgewählten Urnen-/Briefwahl-

wahlbezirke mindestens 400 Wahlbe-
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rechtigte/Wähler umfassen müssen. 
▪ die Geburtsjahrgänge zu so großen 

Gruppen zusammengefasst werden, 
dass keine Rückschlüsse auf das 
Wahlverhalten möglich sind. 

▪ die Wählerverzeichnisse und die ge-
kennzeichneten Stimmzettel nicht 
zusammengeführt werden dürfen. 

▪ die Auszählung der Stimmzettel im 
Wahllokal zunächst ohne statisti-
sche Auswertung erfolgt. Diese wird 
im Nachgang unter dem Schutz des 
Statistikgeheimnisses ohne Nutzung 
des Wählerverzeichnisses im Statis-
tischen Landesamt des Freistaates 
Sachsen durchgeführt. 

▪ wahlstatistische Erhebungen nur von 
Gemeinden vorgenommen werden 
dürfen, bei denen durch Landesge-
setz eine Trennung der Statistikstel-
le von anderen kommunalen Verwal-
tungsstellen sichergestellt und das 
Statistikgeheimnis durch Organisati-
on und Verfahren gewährleistet ist. 

▪ die Ergebnisse der repräsentativen 

Wahlstatistik nur für den Freistaat 
Sachsen und nicht für einzelne 
Wahlbezirke veröffentlicht werden. 

 
Zittau, den 10.08.2021 

Große Kreisstadt Zittau 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Bekanntmachungen  

Zur Erfassung der Wahlbeteiligung wurden zehn Geburtsjahresgruppen getrennt nach 
männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister sowie weiblich festgelegt: 

 

Die Registrierung des Stimmabgabeverhaltens erfolgt für sechs Geburtsjahresgruppen 
getrennt nach männlich, divers oder ohne Angabe im Geburtenregister sowie weiblich: 

männlich, divers, ohne Angabe im Geburtenregister weiblich 

Kennung Geburtsjahresgruppe Kennung Geburtsjahresgruppe 

A1 2001 bis 2003 G1 2001 bis 2003 

A2 1997 bis 2000 G2 1997 bis 2000 

B1 1992 bis 1996 H1 1992 bis 1996 

B2 1987 bis 1991 H2 1987 bis 1991 

C1 1982 bis 1986 I1 1982 bis 1986 

C2 1977 bis 1981 I2 1977 bis 1981 

D1 1972 bis 1976 K1 1972 bis 1976 

D2 1962 bis 1971 K2 1962 bis 1971 

E1 1952 bis 1961 L1 1952 bis 1961 

F1 1951 und früher M1 1951 und früher 

männlich, divers, ohne Angabe im Geburtenregister weiblich 

Kennung Geburtsjahresgruppe Kennung Geburtsjahresgruppe 

A 1997 bis 2003 G 1997 bis 2003 

B 1987 bis 1996 H 1987 bis 1996 

C 1977 bis 1986 I 1977 bis 1986 

D 1962 bis 1976 K 1962 bis 1976 

E 1952 bis 1961 L 1952 bis 1961 

F 1951 und früher M 1951 und früher 

Bekanntmachung über die Abstimmung zum Bürgerentscheid 
„Schulplätze schaffen, Parkschule ausbauen!“ 
am 26. September 2021 

Große Kreisstadt Zittau 
 

1. Am 26. September 2021 findet die 
Abstimmung zum Bürgerentscheid 
„Schulplätze schaffen, Parkschule aus-
bauen!“ statt. 

 Der zur Abstimmung gestellte Ent-
scheidungsvorschlag, zugehörige Be-
gründung sowie der Kostendeckungs-
vorschlag lauten wie folgt: 

 Entscheidungsvorschlag/Abstim-
mungsfrage 

 „Stimmen Sie zu, dass der Stadtrats-
beschluss vom 25. März 2021 zu der 
Beschlussvorlage 177/2020 aufgeho-
ben und die Baumaßnahme „Neubau 
Erweiterungsbau Parkschule“ entspre-
chend der Planung durchgeführt wird?“ 

  
 Begründung 
 Nach den Prognosen zu den Schüler- 

und Klassenzahlen an den Oberschu-
len in Zittau steigen diese in den fol-
genden Jahren an. In der Folge wird 
der ohnehin angespannte Raumbe-
darf an allen Oberschulen noch grö-
ßer. Zudem wird das Umlenken von 
Schülern weiter zunehmen. Mit sei-
nem Beschluss vom 25. März 2021 
hat der Stadtrat den Neubau des 
bereits fertig geplanten Erweite-
rungsanbaus der Park-Oberschule ab-
gelehnt. Die Umsetzung dieser Bau-
maßnahme ist erforderlich, um den 
Schülern auch in Zukunft beste Lern-
bedingungen zu bieten. In der Abwä-
gung mehrerer Alternativen hat sich 
diese Lösung als nachhaltigste ergeben. 

 Kostendeckungsvorschlag 
 Das Bürgerbegehren verursacht ge-

plante Baukosten iHv 3.513.000 Eu-
ro, einmalige Kosten der Ausstattung 
der Klassenzimmer iHv gesamt 
30.000 Euro und sodann laufende 
Betriebskosten von jährlich geschätzt 
21.760 Euro. 

 Zu den Baukosten iHv 3.513.000 
Euro ist durch die Stadt Zittau eine 
Förderung – wie sie bereits vom Frei-
staat Sachsen genehmigt war – iHv 
2.101.816 Euro neu zu beantragen 
und in Anspruch zu nehmen. Die wei-
teren Baukosten und die Kosten für 
die einmalige Ausstattung der Klas-
senzimmer iHv 30.000 €, in Gesamt-
heit also 1.441.184 Euro, sind mit 
einer Kreditaufnahme zu den derzeit 
marktüblichen Zinsen von der Stadt 
Zittau zu finanzieren. 

 Die laufenden Betriebskosten von 
voraussichtlich 21.760 Euro pro Jahr 
sind aus verringerten Zahlungen auf 
den bestehenden Kredit für die 
Richard-von-Schlieben-Oberschule zu 
decken. Hierzu ist von der Stadtver-
waltung mit der finanzierenden Bank 
zu dieser Kreditverbindlichkeit eine 
Tilgungsstreckung zu vereinbaren. 

 Die Genehmigung zur Kreditaufnah-
me und Tilgungsstreckung durch die 
Rechtsaufsichtsbehörde ist von der 
Stadtverwaltung nach erfolgreicher 
Durchführung des Bürgerbegehrens 
einzuholen. 

 Die Abstimmungszeit dauert von 
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr. 

2. Die Stadt Zittau ist in 16 allgemeine 
Wahlbezirke eingeteilt. 

 In den Wahlbenachrichtigungen, die 
den Abstimmungsberechtigten in der 
Zeit bis zum 05.09.2021 übersandt 
werden, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der 
Abstimmungsberechtigte abstimmen 
kann. 

 Die Briefwahlvorstände treten zur 
Ermittlung des Briefwahlergebnisses 
um 15.00 Uhr im Rathaus, Markt 1, 
Zittau, zusammen. 
▪ Briefwahl 1: Büro Zimmer 307,  

3. Obergeschoss 
▪ Briefwahl 2: Büro Zimmer 117,  

1. Obergeschoss (Aufgang C) 
▪ Briefwahl 3: Büro Zimmer 004,  

Erdgeschoss 
▪ Briefwahl 4: Büro Zimmer 109,  

1. Obergeschoss (nicht barrierefrei) 
3. Abgestimmt wird mit amtlichen Stimm-

zetteln. 
 Der Stimmzettel wird im Wahlraum 

bereitgehalten und dem Abstimmungs-
berechtigten bei Betreten des Wahl-
raumes ausgehändigt. 

4. Jeder Abstimmungsberechtigte hat ei-
ne Stimme. 

 Der Stimmzettel enthält die zur Ab-
stimmung gestellte Frage, die mit 
„JA“ oder mit „NEIN“ zu beantworten 
ist. Der Abstimmungsberechtigte gibt 
seine Stimme in der Weise ab, dass 
er durch Ankreuzen oder eine andere 
eindeutige Weise, den auf dem 
Stimmzettel befindlichen Kreis mit 
„JA“ oder „NEIN“ kennzeichnet. 
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Aktuelle  
Straßensperrungen 
 
Zittau: 
▪ Kantstraße l bis 13.08. 
▪ Südstraße l bis 15.10.  
▪ Äußere Weberstraße l seit 06.04.2021  
▪ Innere Weberstraße l bis November   
▪ Neusalzaer Straße (B96) l seit März  
 
Ortsteile: 
▪ B99 l bis 16.08.2021  
▪ Schlegler Straße l OT Rosenthal l  

bis 22.08.  
▪ Straße Am Gebirge l OT Dittelsdorf l 

bis 30.10.2021 
 
Mehr Informationen finden Sie auf  

zittau.de 

Die Afrikanische  
Schweinepest ist  
bei uns angekommen 
 
Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat 
sich weiter nach dem Südwesten des Land-
kreises ausgebreitet. Die Landesdirektion 
hat darauf reagiert, und sowohl die Sperr-
zone I (Pufferzone) als auch die Sperrzone 
II wesentlich erweitert. Die Allgemein-
verfügungen sind unter den folgenden 
Adressen zu finden: 
 

https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung/?ID=17886&art_param=810 
 

https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung/?ID=17881&art_param=810 
 
Der gesamte Zittauer Stadtwald befindet 
sich jetzt in der Pufferzone und die in der 
Allgemeinverfügung erlassenen Anordnun-
gen gelten unmittelbar. 
 
Die Allgemeinheit muss sich an folgende 
Regeln halten: 
▪ Personen, die mit Wildschweinen in Be-

rührung gekommen sind, müssen Reini-
gungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
durchführen/Gleiches gilt für Hunde (An-
weisung durch das Landratsamt liegt ak-
tuell noch nicht vor) 

▪ Veranstaltungen mit Schweinen sind un-
tersagt 

▪ die Errichtung von wildschweinsicheren 
Zäunen ist zu dulden 

 
Die städtische Forstverwaltung bittet alle 
Waldbesucher darüber hinaus um die Ein-
haltung folgender einfacher Vorsichtsmaß-
nahmen: 
▪ Gehen Sie jeder Berührung mit Wild-

schweinen (tot aufgefundenen) aus dem 
Weg. 

▪ Melden Sie die Fundstelle eines toten 
Wildschweins unverzüglich dem Veteri-
näramt oder der Polizei. 

▪ Werfen Sie keinerlei Essensreste weg. 
▪ Nehmen Sie Ihren Hund an die Leine. 
 

Der Erreger der ASP ist ein hochanste-
ckendes Virus. Die Infizierung führt bei 
Wild- und Hausschweinen zum Tod. Für 
die menschliche Gesundheit ist es absolut 
ungefährlich. Alle vorgenannten Maßnah-
men sind jedoch erforderlich, um den 
Menschen als Überträger und Verbreiter 
auszuschalten. 

5. Der zur Abstimmung gestellte Ent-
scheidungsvorschlag ist angenom-
men, wenn dieser die Mehrheit 
der gültigen Stimmen erhält und 
diese Mehrheit mindestens 25 Pro-
zent der Abstimmungsberechtig-
ten beträgt. 

6. Jeder Abstimmungsberechtigte kann – 
außer er besitzt einen Wahlschein – 
nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wäh-
lerverzeichnis er eingetragen ist. 
Zur Wahl sind die Wahlbenach-
richtigung sowie ein amtlicher Per-
sonalausweis oder Reisepass, bei 
ausländischen Unionsbürgern ein 
gültiger Identitätsausweis oder Rei-
sepass, mitzubringen. Die Wahlbe-
nachrichtigung soll bei der Wahl 
abgegeben werden. Der Stimm-
zettel muss vom Abstimmungsbe-
rechtigten in einer Wahlkabine 
des Wahlraumes gekennzeichnet 
und in der Weise gefaltet werden, 
dass seine Stimmabgabe nicht er-
kennbar ist. Das Fotografieren 
und Filmen in der Wahlkabine ist 
verboten. 

7. Wer einen Wahlschein hat, kann 
durch persönliche Stimmabgabe 
in einem beliebigen Wahlraum der 
Großen Kreisstadt Zittau (Abstim-
mungsgebiet) oder durch Brief-
wahl abstimmen. 

8. Wer durch Briefwahl abstimmen 
will, muss einen amtlichen Stimm-
zettel, einen amtlichen Stimmzet-
telumschlag sowie einen amtli-
chen Wahlbriefumschlag beantra-
gen und seinen Wahlbrief mit 
dem Stimmzettel (im verschlosse-
nen Stimmzettelumschlag), dem 
Wahlschein mit der unterschrie-
benen Versicherung an Eides 
statt so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebene 
Stelle der Großen Kreisstadt Zit-
tau übersenden, dass dieser dort 
spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der Gemeinde abgege-
ben werden. 

9. Jeder Abstimmungsberechtigte kann 
sein Stimmrecht nur einmal und 
nur persönlich ausüben. Ein Ab-
stimmungsberechtigter, der nicht 
schreiben oder lesen kann oder 
durch körperliche Gebrechen ge-
hindert ist, seine Stimme allein ab-
zugeben, kann sich der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der 
Wahl einer anderen Person er-
langt. 

 Wer unbefugt wählt oder sonst ein 
unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis ver-
fälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Der Versuch ist strafbar 
(§ 107a Absatz 1 und 3 StGB). 

10. Die Wahlhandlung sowie die an-
schließende Ermittlung und Fest-
stellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jeder-
mann hat Zutritt, soweit das oh-
ne Beeinträchtigung des Wahlge-
schäfts möglich ist. 

 
 
 
10.08.2021  
Große Kreisstadt Zittau 
T. Zenker, Oberbürgermeister 

Erfolgsquote von 68 %  
Zittau erhält Zertifizie-
rung zum vierten Mal 
 
Bis zur Zertifizierung im Rahmen des Eu-
ropean Energy Award (eea) waren Mo-
nate intensiver Energie- und Klima-
schutzarbeit nötig. Alle vier Jahre wer-
den diese Anstrengungen einem exter-
nen Audit unterzogen. Das hat die Stadt 
Zittau bereits im vergangenen Jahr mit 
Bravour gemeistert.  
Allein die feierliche Übergabe der eea-
Schilder und Trophäen musste corona-
bedingt bisher ausbleiben.  
Diese persönliche Ehrung mit Übergabe 
der eea-Ortsschilder und der Trophäen 
wurde nun im Wachsmannhaus in Nies-
ky im kleinen Kreis durch Staatssekretär 
Dr. Gerd Lippold (SMEKUL) am 21.07.2021 
nachgeholt (Foto unten). Die Stadt Zit-
tau erhielt mit einer Erfolgsquote von 68 % 
die Zertifizierung zum vierten Mal. Bau-
amtsleiter Ralph Höhne und eea-Team-
leiterin Ines Hirt nahmen die Ehrung in 
Empfang. (Foto unten: SAENA GmbH) 
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Aus dem Z it tauer  Stadtrat  

CFG 
 
Der Termin steht, mit der Bundestags-
wahl 2021 können die wahlberechtigten 
Bürger der Stadt Zittau über den Anbau 
an die Parkschule entscheiden. Damit 
der Bürger eine gute Entscheidung tref-
fen kann, nach eigener Überzeugung, 
ist es wichtig alle bekannten Wissens-
stände und „Unbekannte“ dem Bürger 
zur Verfügung zu stellen. Eine Aufgabe 
der Befürworter, wie auch Derjenigen, 
welche den Anbau nicht befürworten. 
Wir hoffen dies geschieht ausschließlich 
sachlich und fachlich, andere Argumen-
te nützen dem Bürger für seine Mei-
nungsbildung nichts. Die Chance des 
Stadtrates, den Zeitablauf abzukürzen 
und selbst eine andere Entscheidung, 
als bisher zu treffen, wurde nicht ge-
nutzt. 
Die Ergänzungssatzung „Am Walde“ für 
den OT Eichgraben wurde durch den 
Stadtrat mit einem ergänzenden Antrag 
unserer Fraktion angenommen. Unse-
rem Anliegen für die nun gestattete Be-
bauung, inklusive der damit einherge-
henden Flächenversiegelung, mit einer 
Entsiegelung von Flächen im Stadtge-
biet auszugleichen, hat sich der Stadt-
rat angeschlossen. 
Wir danken Allen, die bisher für die Be-
troffenen der Sturmschäden in Tsche-
chien gespendet haben - durch die 
Stadtverwaltung konnte eine gezielte 
Verwendung mit den tschechischen Be-
hörden und betroffenen Gemeinden ab-
gestimmt werden. Wir hoffen damit, die 
Not wirksam mit zu lindern. Noch be-
troffener machen uns die Hochwasser-
opfer in unseren Bundesländern. Soweit 
man Not lindern kann durch Sach- oder 
Geldspenden, bitten wir Sie, sich eben-
so daran zu beteiligen. Schon vorhan-
dene Initiativen unterstützen Sie bitte 
nach Ihren Möglichkeiten, z.B. die Spen-
denaktion des Landkreises Görlitz.  
Für Ihre persönliche Erholungszeit wün-
schen wir Ihnen die besten Rahmenbe-
dingungen,  
 
Ihre cfgfraktionzittau@gmail.com 
 

 
ALTERNATIVE FÜR 
DEUTSCHLAND 
 
Die Verantwortung für ALLE Zittauer! 
  
Ja es ist schon so! Stadträte, egal wel-
cher Fraktion, tragen Verantwortung für 
alle Bürger unserer Stadt! Und ja, die 
richtige Abwägung zwischen den Inte-
ressengruppen (Ältere und Junge/Frau-
en und Männer/Arbeitstätige und Leis-
tungsempfänger/Sportler und Nicht-

sportler ...) gleicht nicht selten der Qua-
dratur des Kreises! Wie froh könnten 
wir da sein, dass wir in einer Demokra-
tie leben, die sich sogar der Befragung 
der Bürger unmittelbar stellt! 

Mit Bürgerentscheid wird am Tag 
der Bundestagswahl der Zittauer 
Bürger befragt, ob für 3,5 Millionen 
Euro ganze sechs Klassenzimmer 
an die Parkschule gebaut werden. 
Die AfD als Partei der Basisdemokratie 
begrüßt den Stadtratsbeschluss vom 
22. Juli, der dem erfolgreichen Bürger-
begehren stattgibt. Damit sind nun alle 
Bürger zu befragen, denn ALLE geht’s 
auch an! Nicht etwa nur die Schüler und 
Eltern der aktuellen Schülergeneratio-
nen! Denn eines muss ganz klar sein, 
das Geld kann nur einmal ausgegeben 
werden und wird die klaffenden Haus-
haltslöcher noch weiter aufreißen, egal 
ob das Bauvorhaben nun eine Pflicht-
aufgabe ist oder nicht! 
Nun entscheiden all jene Bürger, die 
sich für ihre Stadt und deren Belange 
wirklich interessieren. Und damit sie 
das auch objektiv, also in Kenntnis aller 
Pro- und Kontraargumente entscheiden 
können, mahnte die AfD-Fraktion be-
reits in der letzten Sitzung die Erstel-
lung einer umfassenden objektiv gehal-
tenen Info-Broschüre nach dem Vorbild 
Schweizer Volksabstimmungen an!  
Bürger: Übernimm nun die Verant-
wortung für deine Stadt Zittau! 
 
 
 

ZITTAU KANN MEHR E.V. 
 
Gewinnverwendung der SBG 
Die Stadt Zittau kann sich eines gewiss 
sein:  In ihren städt. Gesellschaften sind 
GeschäftsführerInnen tätig, die ihren 
Job bestens verstehen und die Gesell-
schaften stets verantwortungsbewusst 
und sicher führen. Unsere städt. Gesell-
schaften waren und sind ein Garant für 
solides Wirtschaften.  
Wie die Jahre zuvor gab die Geschäfts-
führung der Städtischen Beteiligungs- 
GmbH (SBG) auch dieses Jahr ihr klar 
begründetes Votum zur Gewinnverwen-
dung ab. Danach sollte der Gewinn voll-
ständig in den städt. Haushalt überführt 
werden. Die Geschäftsführung machte 
deutlich, dass dies keine Gefahren oder 
sonstige Unternehmensrisiken für die 
SBG mit sich bringt.  
Wenn jetzt die Fraktionen von AfD, Lin-
ke und FFF trotz dieser soliden Aus-
gangslage entscheiden, abweichend von 
dem Vorschlag der Geschäftsführung, 
keine vollständige Gewinnausschüttung 
vorzunehmen, sondern einen erhebli-
chen Teil des Gewinns nicht in den 
Haushalt der Großen Kreisstadt Zittau 
zu überführen, dann ist das Ziel offen-

 

Die Beiträge auf dieser Seite werden gemäß Beschluss des Stadtrates  
inhaltlich von den Stadtratsfraktionen entsprechend der Redaktionsrichtlinie  

verantwortet. Sachliche Fehler werden von der Stadtverwaltung nicht korrigiert. 
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kundig: Der Stadt Zittau soll die Erstel-
lung eines ausgeglichenen Haushaltes 
so schwer als möglich oder gar unmög-
lich gemacht werden. Mit diesem Be-
schluss verbunden war zudem das klare 
Misstrauen gegenüber der Geschäfts-
führung der SBG. Über beides können 
wir uns nur wundern und derartigen An-
sinnen entgegentreten. Wir als Fraktion 
danken allen GeschäftsführerInnen für 
ihre engagierte Arbeit und drücken ihnen 
unser vollständiges Vertrauen aus.  
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Zit-
tau, wir wünschen Ihnen eine angeneh-
me Sommerzeit! 

 
 

DIE LINKE. 
 
Bürgerwille soll den Haushalt be-
stimmen – LINKE stimmt für Durch-
führung eines Bürgerentscheides 
zur Maßnahme „Neubau Erweite-
rungsbau Parkschule“ 
 
Wir unterstützen Formen direkter Bür-
gerbeteiligung und Bürgerentscheide.   
Wir fordern die Bürgerschaft auf, sich 
aktiv mit der klammen Haushaltslage 
der Stadt auseinanderzusetzen. Wenn 
die geforderten 6 Klassenzimmer ge-
baut werden sollen, dies Millionen Euro 
kostet, dann muss Allen auch bewusst 
sein, dass die Verschuldung der Stadt 
steigt und an anderer Stelle schmerz-
hafte Einschnitte drohen. 
 
DIE LINKE im Stadtrat Zittau –  
Ihre soziale Alternative! 
www.dielinke-fraktion-zittau.de 
 

Rathaus Zittau │ Foto: Dagmar Köhler 
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Unterzeichnung der Urkunde zum 50. Jubiläum der Partnerschaft im Rathaus Pistoia 
Von links: Alessandro Tomasi - Bürgermeister Pistoia, Thomas Zenker - Oberbürgermeister Zittau,  
Alessandro Sabella - Abgeordneter Pistoia, Annamaria Celesti - Vize-Bürgermeisterin Pistoia 

Bürgerreise  
nach Pistoia  
vom 14. bis 22.08.21 
 
Letzte Mitfahrgelegenheit 
für zwei Kurzentschlossene 
 
Mehrmals musste sie verschoben wer-
den, nun kann es endlich los gehen: 
Vom 14. bis 22. August wird eine Bür-
gerreisegruppe unsere Partnerstadt Pis-
toia in der Toskana besuchen. Die Reise 
ist eigentlich längst ausgebucht, doch 
nun sind doch noch zwei Plätze frei ge-
worden, da ein Zittauer Ehepaar aus ge-
sundheitlichen Gründen absagen muss-
te. Wer noch keinen Urlaub geplant hat 
und ganz spontan noch dabei sein 
möchte, wendet sich bitte per E-Mail an 
Michaela Janyska, Verantwortliche für 
Internationale Zusammenarbeit: 
m.janyska@zittau.de.  
 
Alle Infos zur Reise und zur Partnerschaft  
mit Pistoia gibt es hier:  
https://zittau.de/de/unsere-stadt/
internationales-und-partnerschaften/st%C3%
A4dtepartnerschaften/pistoia  

Von links: Alessandro Tomasi, Bürgermeister Pistoia, 
Thomas Zenker, Oberbürgermeister Zittau 

Eine weitere Ausstellung zum Jubilä-
umsjahr findet im Rahmen einer Aus-
stellung in der Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien in Zittau statt. Ab Frei-
tag, dem 13. August wird eine Gegen-
überstellung der wichtigsten Orte der 
beiden Städte vorgestellt: Theater, Rat-
haus, Museen, Kirchen, Gymnasium, 
Feierlichkeiten und andere. Den zweiten 
Teil der Präsentation stellen die Kunst-
werke des Künstlers PAOLO TESI aus 
Pistoia dar. Er hat bereits in der Ver-
gangenheit seine Werke mit dem The-
ma Pinocchio und Metamorphose in 
Zittau und Oybin gezeigt. Nun ist es 

Paolo Tesi 
in seinem 
Atelier in 
Pistoia 

Ausstellung in der Sparkasse Oberlausitz-
Niederschlesien zum Jubiläum  
der Partnerstädte Zittau und Pistoia 

eine kleine Auswahl und das besondere 
sind zwei Bilder aus der jüngsten Zeit 
mit dem Titel Covid. 

Goldene Hochzeit  
einer speziellen  
Freundschaft 
 
Start in die nächsten  
50 gemeinsamen Jahre 
 
Am 23.07.2021 haben die Bürgermeis-
ter der Städte Pistoia und Zittau im 50. 
Jahr der italienisch/deutschen Städte-
partnerschaft eine Urkunde mit dem Be-
kenntnis zur weiteren Zusammenarbeit 
unterzeichnet. Pistoias Bürgermeister 
Alessandro Tomasi begrüßte gemein-
sam mit seinen Assessoren und Vize-
bürgermeisterin Anna Maria Ida Celesti 
die Zittauer Delegation. „Es ist eine 
Freude, nach der langen Zeit der Pande-
mieeinschränkungen sich endlich wieder 
einmal persönlich zu treffen und weitere 
Schritte für die Partnerschaft zu bera-
ten.“, erklärte er. Zittaus Oberbürger-
meister Thomas Zenker dankte für die 
Gastfreundschaft und erklärte: „Europa 
wird von seinen Nationalstaaten und der 
Kommission gesteuert, aber die konkre-
te Arbeit, die Entwicklung zur Klärung 
konkreter Probleme wird in den Städten 
bewältigt. Deshalb sind solche Partner-
schaften, wie wir sie seit 50 Jahren pfle-
gen, wichtig, um Erfahrungen zu teilen 
und um die Welt auch einmal aus ande-
rer kommunaler Perspektive zu sehen.“ 
Im Festjahr war zwar ein deutlich grö-
ßeres Programm geplant gewesen, aber 
die Städte werden in 2021 noch weitere 
Höhepunkte erleben. Gerade ist die Frei-
luftausstellung des bekannten Fotogra-
fen Luca Braccali auf dem Markt abge-
baut worden, aktuell präsentiert das 
Zittauer Museum einen Blick in die poli-
tisch geprägte Vergangenheit der Part-
nerschaft.  
 
Zur Zittauer Delegation nach Pistoia ge-
hörten neben Oberbürgermeister Zen-
ker und Michaela Janyska (Mitarbeiterin 
für Internationales bei der Stadtverwal-
tung) auch Michael Bräuer (Vor-
standsvorsitzender der Sparkasse Ober-
lausitz-Niederschlesien), Dr. Peter Knü-
vener (Direktor der Städtischen Museen 
Zittau), Dr. Sven Rössel (Leiter der Kreis-
musikschule Dreiländereck - die ge-
meinsam auch die Zittauer Rotarier 
repräsentieren sowie Birgit Kaiser (Präsi-
dentin des Zittauer Lionsclubs und Vor-
standsmitglied) und Jürgen Kloß (OB 
a.D.). 
„Wir haben von den Pistoesen für alle In-
teressen ein ansprechendes Programm 
organisiert bekommen,“ so OB Zenker, 
„Alle trafen sich mit den jeweiligen Pen-
dants in Pistoia.“ Ziel sei es, mögliche 
Anknüpfungen für weitere Jugendbegeg-
nungen, für den Tourismus, für Sport-
vereine und den Kulturaustausch zu ver-
einbaren. „Es ist wirklich erfreulich, wie 
viele Menschen die lange Strecke in 
beide Richtungen immer wieder gern in 
Kauf nehmen.“, sagt OB Zenker.  
 
Der Gegenbesuch aus Pistoia ist für den 
November geplant, wir hoffen sehr, die 
Delegation in Zittau begrüßen zu kön-
nen. 
 
Hintergründe zur Partnerschaft:  
https://zittau.de/de/node/242056  
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Künftige Speicherung 
von Fingerabdrücken 
im Personalausweis 
 
Am 2. August 2021 tritt die EU-Verord-
nung 2019/1157 in Kraft. Diese dient 
u.a. der Erhöhung der Sicherheit der 
Personalausweise von EU-Bürgern. Da-
mit verbunden wird eine neue Version 
des Personalausweises eingeführt. Ne-
ben dem etwas veränderten Erschei-
nungsbild (auf der Vorderseite ist der 
Ländercode des ausstellenden Mitglied-
staats von zwölf gelben Sternen umge-
ben in einem blauen Rechteck angeord-
net) sind weitere Sicherheitsstandards 
integriert. So wird die Speicherung von 
zwei Fingerabdrücken im Chip des Per-
sonalausweises bei Personen über 6 
Jahre verpflichtend eingeführt.  
Dies dient der sicheren Feststellung der 
Identität einer Person, die sich bei einer 
hoheitlichen Kontrolle ausweist. Bleiben 
nach einem Abgleich des Lichtbilds auf 
dem Personalausweis mit der Person 
Zweifel an deren Identität, können die 
Sicherheitsbehörden der EU-Mitglied-
staaten die im Chip gespeicherten Fin-
gerabdrücke auslesen und mit den Fin-
gerabdrücken der sich ausweisenden Per-
son abgleichen. Dadurch werden Be-
trugsversuche schnell erkannt. 
 
Informationen auch hier:  
https://zittau.de/de/node/854 

Mit Inkrafttreten der novellierten SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetze am 29.11.2019 
wurden endlich die Antragsmöglichkeiten 
für die Reha-Gesetze vollständig entfris-
tet. Damit machten der Deutsche Bundes-
rat und Bundestag deutlich, dass auch 
dreißig Jahre nach der deutschen Wieder-
vereinigung die Aufarbeitung von SED-Un-
recht kein Verfallsdatum haben kann. 
Die Sächsische Landesbeauftragte zur Auf-
arbeitung der SED-Diktatur führt im Zuge 
ihrer überregionalen Beratungsinitiative 
zu Fragen der Rehabilitierung von SED-
Unrecht auch eine Sprechstunde in Zittau 
durch. Bei der Beratung können neben 
Fragen zu Möglichkeiten der Wiedergut-
machung von politisch motiviertem Un-
recht auch laufende Rehabilitierungsver-
fahren besprochen werden. 
 
Die Bürgersprechstunde in Zittau findet 
am 7. September 2021 in der Zeit von 
09.00 bis 17.00 Uhr im Kinder- und Ju-
gendhaus „Villa“ (Hochwaldstraße 21 b) 
statt. 
 
Vor Ort berät Utz Rachowski im Auftrag 
der Landesbeauftragten zu den Möglichkei-

ten der strafrechtlichen, beruflichen und 
verwaltungsrechtlichen Rehabilitierung. 
Ziel der SED-Unrechtsbereinigungsgeset-
ze ist es, den Opfern einen Weg zu eröff-
nen, die rechtsstaatswidrige Verurteilung 
aus dem Strafregister zu entfernen, sich 
vom Makel persönlicher Diskriminierung 
zu befreien, fortwirkendes Unrecht aufzu-
heben und soziale Ausgleichleistungen in 
Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus in-
formiert Utz Rachowski über die SED-
Opferpension - eine monatliche Zuwen-
dung in Höhe von aktuell 330 € für dieje-
nigen, die in der DDR aus politischen Grün-
den mindestens 90 Tage in Haft waren. 
 
Außerdem besteht die Möglichkeit, Akten-
einsichtsanträge für die Stasi-Unterlagen 
entgegenzunehmen und an das Bundes-
archiv, Abteilung Stasi-Unterlagen-Archiv, 
weiterzuleiten. Hierfür wird ein gültiges 
Personaldokument benötigt. 
 
Zu jeder Zeit kann auch direkt bei der 
Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der 
SED-Diktatur in Dresden telefonisch ein 
Beratungstermin vereinbart werden (0351-
493-3700). 

Bürgersprechstunde zur Rehabilitierung  
von SED-Unrecht in Zittau 

beteiligten Kommunen ein ganzes Tri-
athlon-Wochenende. Mit allem was da-
zugehört: Feierliche Eröffnung, Pasta-
party, Sportmesse, After Race Party, 
tolles Rahmenprogramm, coole Modera-
tion und natürlich Wettkämpfe satt, für 
jeden: Für Elitesportler aus der ganzen, 
Welt, für ambitionierte Altersklassenath-
leten aus Europa, für erlebnisorientiere 
Volkssportler aus Deutschland, vorwie-
gend Sachsen, für Cross-Spezies aus 
der Region – und nicht zu vergessen: 
natürlich auch für die Kids, denen ge-
hört der ganze Sonntag. Die O-SEE 
Challenge ist so inzwischen in der Regi-
on tief verwurzelt und ein Schwerge-
wicht unter den Sport-Events der Lau-
sitz. Durch die Einbindung der O-SEE in 
die europäische XTERRA-Serie ist sie 
aber auch im weltweiten Wettkampfka-
lender verankert, die O-SEE gehört zu 
den Zugpferden der Serie. Als Triathlon 
genießt die O-SEE in der Szene schon ei-
nen gewissen Kultstatus und dement-
sprechend Respekt. Insbesondere die 
MTB-Strecken durch das Zittauer Gebirge. 
 
All das wird 2021 etwas kleiner und be-
scheidener ausfallen - aber die O-SEE, 

sie wird stattfinden. Als erste größere 
Veranstaltung 2021 in der Region über-
haupt. Und es wird sogar eine Neuerung 
geben: den XTERRA Short Track. 
Es handelt sich dabei um ein ultrakur-
zes Rennformat, vergleichbar mit den 
Biathlon-Sprintrennen in Stadien oder 
z.B. am Elbufer. Sportler absolvieren 
mehrere Runden ca. 1,5 km auf einem 
begrenzten Territorium. Dazu wurde am 
O-SEE Nordufer ein Parcour entwickelt, 
auf dem bis zu 50 Athleten gleichzeitig 
einen Cross-Triathlon über die Distan-
zen 400 m Schwimmen, 6 km MTB, 3 km 
Trailrun absolvieren. Zuschauer sind an-
ders als beim klassischen Cross-Triath-
lon, also permanent an der Strecke und 
können das Rennen komplett verfolgen. 
Dies verspricht Attraktivität und etwas 
Show, denn die Strecken sind teilweise 
technisch anspruchsvoll. Highlight wird 
das Passieren von mehreren Steilkurven 
aus Holzelementen unmittelbar am Ufer 
sein. Die Organisatoren versprechen sich 
optisch eindrucksvolle Impressionen. 
Neben dem Triathlonsport gibt es aber 
auch noch ein - allerdings 2021 etwas 
bescheideneres Rahmenprogramm. Und 
wer selbst keine Ambitionen auf sportli-
che Betätigung hat, für den ist die O-
SEE als Zuschauer aber durchaus auch 
einen Ausflug wert. Neben dem span-
nenden Wettkampfgeschehen gilt es 
doch auch Freunde und Bekannte anzu-
feuern, das hoffentlich Badewetter am 
O-SEE oder das Flair der Veranstaltung 
zu genießen.  
Wen es eher ins Gebirge zieht, kann 
auch dort als Zuschauer am Samstag 
auf seine Kosten kommen: Insbesonde-
re am Johannisstein und am „Steinigen 
Weg“, Nähe Töpferwerkstatt Oybin kann 

man die Mountainbiker hautnah in Ac-
tion erleben und anfeuern. Die Klein-
bahn verlegt extra dafür ihre Endhalte-
stelle für die Dauer des Wettkampfes 
nach vorn und richtet an der Kreuzung 
zum „Steinigen Weg“ eine provisorische 
Endhaltestelle ein.  

 
Ablaufplan O-SEE 
Challenge 2021 

 
Freitag, den 20. August 
13.00: Öffnung Expo, Catering 
und Beginn Rahmenprogramm 

15.00: Start XTERRA Short Track Elite 
Männer und Frauen 
19.00: Sponsoren- und VIP-Empfang 
mit Schirmherr Michael Kretschmer 
20.00: Feierliche Eröffnung XTERRA 
European Championships 2021 

 
Samstag, den 21. August 
11.30: Start XTERRA Germany 
und XTERRA EM Elite sowie 

Altersklassen  
in mehreren Startwellen 
12.00: Start der Wettkämpfe O-SEE 
Classic, O-SEE Team, O-SEE Reduced 
Ab 14.00: Zieleinläufe 
Ab 16.00: Siegerehrungen 
Ab 21.00: O-SEE Open-Air 

 
Sonntag, den 22. August 
bis 9.30 Nachmeldungen für 
die O-SEE Kids 

ab 10.15 Start der O-SEE X´Kids-Wett-
kämpfe in verschiedenen  
Distanzen und Altersklassen 
12.00 Start O-SEE Light – der  
Einsteigertriathlon für jedermann 
ab 13.00 Siegerehrungen O-SEE X´Kids 
ca. 15.00 Ausklang 

Foto: Thomas Glaubitz  

Artikel von Seite 1 wird hier fortgesetzt: 
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Molière: „Monsieur de 
Pourceaugnac“ - Spät  
gefreit - früh gereut 
 
Eine Coproduktion von  
Kunstherz Theater e.V.  
und theatrikoΣ 
 
Inhalt:  
Im Provinzstädtchen liebt Julie den Éraste. 
Doch Julies Vater hat sie ohne ihr Wissen 
einem reichen Advokaten aus der großen 
Stadt versprochen, damit sie eine gute 
Partie machen soll. Kaum hat es die Un-
glückliche erfahren, reist der „Bräutigam“ 
auch schon an. Nun ist guter Rat teuer! 
Doch Julie ist nicht auf den Kopf gefallen. 
Sie verbündet sich mit einem Schelm und 
attackiert den unliebsamen Besucher auf 
originelle und sehr frappierende Weise: Der 
Herr von Pourceaugnac kommt aus dem 
Staunen gar nicht mehr heraus, als er alte 
Freunde trifft, an die er sich nicht erinnern 
kann, zum Arzt und zum Apotheker ge-
schleift wird, ohne dass er krank ist und 
sich zu guter Letzt übel beleumundet und 
mit handfesten Vaterschaftsklagen über-
häuft findet. In dieser Situation bleibt ihm 
nur die Flucht, um seinen tolldreisten Ver-
folgern zu entkommen. 
Freies Theater „theatrikos“  
Wir sind ein kleines Ensemble von profes-
sionellen Theaterleuten aus Ostsachsen. 
Nachdem wir mit „Scherz, Satire, Ironie 
und tiefere Bedeutung“ von Grabbe 2019 
eine erste gemeinsame Arbeit vorgestellt 
haben, wollen wir dieses Jahr mit unserem 
Sommertheater durchstarten. Wer sich für 
eine spritzige, freche Open-Air-Aufführung 
einer meisterhaften Komödie begeistert, 
ist herzlich eingeladen, eine unserer neun 
Vorstellungen in Dresden und der Oberlau-
sitz zu besuchen - wir freuen uns auf Sie! 
 

Termin: 
Sa., 14.08.2021, 20 Uhr 
Zittau, Klosterhof  
Es spielen und musizieren:  
Nicole Thuß, Andreas Hüttner,  
Gerd Kempe und Michael Müller 
Dauer: ca. 100 Minuten, 1 Pause 
 

Weitere Termine und Karten über:  

www.theatrikos.de 

Impressionen der Ausstellungseröffnung  

„Karl Valentins Filme“ 16.07.2021 
 

Ausstellung: „Karl Valentins Filme“ bis 12.09.2021  

auf dem Zittauer Marktplatz 

Eröffnung der Ausstellung „Karl Valentins Filme“ durch den Oberbürgermeister Thomas Zenker 
Fotos: Rafael Sampedro  

Frau Sabine Rinberger, Museumsdirektorin  
des Valentin Karlstadt Musäum in München 
Foto: Rafael Sampedro  

Bläservereinigung Mittelseiferswitzer  
Foto: Rafael Sampedro  

Herr Patrick Weißig │ Foto: Rafael Sampedro  

Bis Ende Oktober finden jeden Samstag 

14.00 Uhr Naturparkführungen statt. 

Diese werden von zertifizierten Natur-

parkführern durchgeführt. Die Teilneh-

mer erfahren viel Interessantes über 

Natur, Landschaft und Heimatgeschich-

te und können die Besonderheiten des 

Naturparks Zittauer Gebirge erleben.  

 
Termine: Juli bis Oktober 2021  
 

jeden Samstag  

Uhrzeit: 14.00 Uhr  

Dauer: 2 Stunden  

Fröhlicher Auftakt mit Worten, Musik  
und Gästen aus München 
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Kurzfilme von Karl Valentin und Liesl Karlstadt 
Foto: Patrick Weißig 

Treff: Naturparkhaus Waltersdorf  

14.08. │ 11.09. │ 09.10.  
 

Treff: Tourist Information Jonsdorf  

21.08. │ 18.09. │ 16.10.  
 

Treff: Haus des Gastes Oybin  

28.08. │ 25.09. │ 23.10.  
 

Treff: Parkplatz Forsthaus Lückendorf 

07.08. │ 04.09. │ 02.10. │ 30.10.  

 
Um Voranmeldung im Tourismuszentrum 

Naturpark Zittauer Gebirge wird gebeten – 

Telefon: 03583 7976400. 

Neu – Naturparkführungen! 



Stä d t i s che  M u se e n  Z i t ta u  
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Barocke Zuckerschale 
 
Ende Juni 2021 konnte ein bedeutender 

Kulturschatz erworben werden: Eine Sil-

berschale des Zittauer Goldschmieds 

Martin Ortscheid aus der Zeit um 1720, 

also Zittaus Blütezeit auch in Bezug auf 

Kunsthandwerk. Derartige Werke sind 

extrem selten, besonders aufgrund des 

Zittauer Stadtbrandes 1757, wo sie zer-

stört oder im Anschluss „umgemünzt“ 

wurden. In den Sammlungen gab es 

zuvor kein Werk des Meisters.  

 

Martin Ortscheid kaufte 1723 das Haus 

in der Spürgasse, heute Frauenstraße 4. 

Möglich war die Erwerbung durch Spen-

den der Familie Birgit und Steffen Boll-

mann, Thomas Krusekopf, Firma Bal-

dauf Schmuckdesign und anderer. Eine 

Vorstellung des Stückes ist für Herbst 

geplant. 

Kostbare Neuerwerbungen  
für die Städtischen Museen Zittau 

Zeichnung Adolf Thomas 
 
Ebenfalls durch Spenden konnte eine 

bei Ebay angebotene Porträtzeichnung 

des Zittauer Spätromantikers Adolf Tho-

mas erworben werden. Das äußerst aus-

drucksvolle und vollendete Werk ist 

durch den Meister signiert und hat Sel-

tenheitswert, da es wenige ähnlich aus-

gearbeitete Porträts von Thomas gibt 

und in der Sammlung auch noch keines 

vorhanden ist. Die Städtischen Museen 

Zittau besitzen einen großen Bestand 

an Werken dieses bedeutenden Oberlau-

sitzer Künstlers, wovon ein Großteil in 

der Ausstellung „Der Oybin und die Ma-

lerei der Romantik in der Oberlausitz“ 

2019/20 gezeigt werden konnte. Vom 

parallel dazu erschienenen Ausstellungs-

katalog sind nur noch wenige Exempla-

re im Museumsshop erhältlich.  

Neuigkeiten und  

Veranstaltungen 

Gemeinsam stark? 

Zittau und der  

Sechsstädtebund 
 

Am 21.7. fand 18 Uhr die Eröffnung der 

Ausstellung „Gemeinsam stark? Zittau 

und der Sechsstädtebund“ statt, das 

wichtigste Ausstellungsprojekt der Städ-

tischen Museen 2021 und im Rahmen 

des Interreg-Projekts „1000 Jahre Ober-

lausitz. Städte, Burgen, Menschen“ un-

ter der Gesamtleitung des Landesamtes 

für Archäologie Sachsen. Die Ausstel-

lung wurde im Beisein der Projektpart-

ner aus Deutschland und Polen sowie 

zahlreicher Gäste beider Länder eröff-

net. Anwesend war der jüngst gewählte 

Bürgermeister unser Partnerstadt Boga-

tynia, Wojciech Dobrołowicz. (Foto unten) 

Künftig findet immer donnerstags, 9 Uhr 

eine 45-minütige kostenfreie Führung 

durch die Sonderausstellung statt. Eine 

Anmeldung ist dafür telefonisch bis zum 

Vortag der Führung unter 03583-

55479581 zwingend erforderlich.  

 

Weitere Termine für öffentliche  

(kostenpflichtige) Veranstaltungen: 
 

www.museum-zittau.de, unter Aktuelles 

und Veranstaltungen. 

Die Geschichte  

der Ansichtskarte 

(01.09.2021-

09.01.2022) 
 

Ansichtskarten sind auch im digitalen 

Zeitalter nach wie vor beliebt. Doch wie 

und wo begann sie? Anhand zweier Pri-

vatsammlungen wird ein vielfältiger 

Blick auf diesen spannenden Aspekt der 

Tourismusgeschichte ermöglicht. 

 

Foto links: 

Ansichtskarte, Verlag E. Wagner Zittau 

Zittauer Delegation  

in Pistoia 
 

Vom 23. bis 25.07. besuchte eine Dele-

gation aus Zittau unsere Partnerstadt 

Pistoia. Die Städtischen Museen haben 

aus diesem Anlass eine zweisprachige 

Begleitpublikation „50 Jahre Städtepart-

nerschaft Zittau-Pistoia“ erstellt, die den 

Freunden in Pistoia überreicht wurde. 

Die kleine Publikation ist kostenfrei eben-

falls im Kulturhistorischen Museum er-

hältlich. 



Kultur  
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Aus Anlass des 675. Jubiläums der Grün-

dung des Oberlausitzer Sechsstädtebun-

des findet ausstellungsbegleitend am 10. 

und 11.09. eine öffentliche Tagung im 

Zittauer Rathaus statt.  

Organisatoren der Tagung sind der Zit-

tauer Geschichts- und Museumsverein e.V. 

in Zusammenarbeit mit der Oberlausit-

zischen Gesellschaft der Wissenschaften 

e.V., den Städtischen Museen Zittau 

und dem Verein für sächsische Landes-

geschichte e.V. 

Gefördert wird die Tagung von der Stif-

tung der Sparkasse Oberlausitz-Nieder-

schlesien.  

Neben Städtebünden im Vergleich ste-

hen Themen wie Funktionen und Kom-

munikationsstrukturen, Kunst, Kultur und 

Architektur sowie kulturtouristische Per-

spektiven im Mittelpunkt der von renom-

mierten Referenten gehaltenen Vorträge. 

 

Das komplette Programm ist hinterlegt 

auf www.museum-zittau.de. 
 

Anmeldung bis 05.09. unter   

museum@zittau.de oder  

Tel. +49 3583 554790 

19. September 2021 Tag der Via Sacra  

09.58 Uhr  

Abfahrt nach Buschullerdorf  

(Oldřichov v Hájích) 

 

10.05 Uhr 

Ankunft mit Wanderung zum Busch-

ullerdorfer Sattel und von dort auf dem 

alten Wallfahrtsweg (blaue Markierung) 

über Ferdinandsthal (Ferdinandov)  

nach Haindorf. 

 

Die ca. 10 km lange Wegstrecke führt 

sanft bergab und ist in etwa drei Stun-

den gut zu schaffen, festes Schuhwerk 

wird empfohlen. 

 

ca. 13.00 Uhr  

Ankunft in Haindorf 

Es besteht die Möglichkeit, im Refekto-

rium des Klosters Mittag zu essen 

(Selbstzahler) und an einer Führung 

durch die Klosteranlage teilzunehmen. 

  

Interessenten tragen sich bitte an der 

Kasse des Museums Kirche zum Heili-

gen Kreuz – Großes Zittauer Fasten-

tuch, Frauenstraße 23 in die dort auslie-

gende Teilnehmerliste ein, ggf. auch te-

lefonisch unter 03583 5008920. 

 

Der 3. Sonntag im September gehört in 

diesem Jahr der Via Sacra und ihren 

verbindenden Wegen. Sie besteht aus 

20 Stationen. Einige der Stationen be-

teiligen sich und offerieren ihre Angebo-

te in einem bunten Programm. Eine 

lebendige Kirchenlandschaft im Dreilän-

dereck Deutschland, Tschechien und 

Polen zeigt ihre Höhepunkte. Gottes-

dienste, eine Pilgertour, Konzerte, Aus-

stellungen, Führungen für Erwachsene 

und Kinder sind Beispiele des vielseiti-

gen und spannenden Angebotes. Lassen 

Sie sich auf den Weg eines kirchlichen 

Abenteuers führen, es gibt immer etwas 

Neues zu entdecken.  

 

Programm unter www.via-sacra.info 

 

11. Zittauer Kulturnacht 
 

Viele verschiedene Kultur- und Bildungseinrichtungen  
öffnen zu ungewöhnlicher Zeit für Sie die Türen.  

 
Mit nur einem Eintritt erleben Sie die Vielfalt  
der Kultur der Stadt Zittau am Samstag, dem  
9. Oktober 2021. 
 
Vorverkauf 5,00 € │ Abendkasse 7,00 €  
Kinder sowie Jugendliche mit Schülerausweis  
haben freien Eintritt.   

Willkommen zum Blick  

in Kirchen und Klöster 
 

Der Verein Zittauer Fastentücher e.V. 

beteiligt sich mit einer Wanderung nach 

Haindorf/Hejnice auf einem alten Pilger-

weg sowie 18 Uhr mit einem Vortrag 

von Pfarrer Michael Dittrich „Zu Fuß an 

den Atlantik oder erst einmal nur bis 

Prag“ im Museum Kirche zum Heiligen 

Kreuz – Großes Zittauer Fastentuch. 

 

Haindorf/Hejnice im Isergebirge war nach 

Maria Zell in der Steiermark der wich-

tigste Wallfahrtsort in Österreich-Ungarn. 

Zahlreiche alte Wege aus dem inneren 

Böhmen, aus Schlesien und der Ober-

lausitz führten dorthin. Der Strom der 

Pilger war groß. Sie kamen auch aus Zit-

tau, weil die in Haindorf verehrte „MA-

TER FORMOSA“ Anfang des 13. Jahr-

hunderts hier geschnitzt worden sein 

soll. Die beiden Stationen der VIA SA-

CRA sind also besonders eng miteinan-

der verbunden.  

 

Der Verein Zittauer Fastentücher e.V. 

organisiert deshalb für Sonntag, den 

19. September 2021 eine Wanderung 

auf dem wunderschönen alten Pilgerweg 

vom Buschullersdorfer Sattel/(Oldři-

chovská sedlo) zur Wallfahrtskirche „Ma-

riä Heimsuchung“ in Haindorf (Hejnice). 

 

09.00 Uhr 

Treffpunkt mit PKW  

auf dem Parkplatz vor der Kirche  

in Haindorf/Hejnice 

 

09.43 Uhr 

Abfahrt mit dem Zug von Haindorf/

Hejnice nach Raspenau/Raspenava 

(Selbstzahler in Kronen) 

 

09.52 Uhr 

Ankunft in Raspenau (Umsteigen) 
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Impressionen „Sommer in der Stadt“ 10. und 11.07.2021 

Zahlreiche Menschen aus Zittau und der 
Region, aber auch Touristen trafen sich 
zum „Sommer in der Stadt“ erstmals 
wieder und genossen dabei Kunst, Kul-
tur und gastronomische Angebote. Die 
Programme auf dem Marktplatz, im 
Klosterhof, in der Johanniskirche und in 
den Fleischbänken waren gut besucht 
und die Stimmung sehr positiv. Die at-
traktiven Schaustellerangebote auf dem 
Jahrmarkt zum „Sommer in der Stadt“ 
zogen Hunderte in ihren Bann und sorg-
ten für manchen Nervenkitzel.  
 
Herzlichen Dank sagen wir allen, die 
sich in irgendeiner Form aktiv einge-
bracht haben und somit dieses dezent-
rale Fest zu einem wirklichen Erfolg wer-
den ließen. Ein ganz besonderer Dank 
gilt der Kreismusikschule Dreiländereck, 

dem Gerhart-Hauptmann-Theater, den 
Städtischen Museen, der evangelisch-
lutherischen Kirchgemeinde und dem 
Verein Tradition und Zukunft Zittau 
e.V., die neben künstlerischen Beiträ-
gen in erheblichem Maße technische Un-
terstützung leisteten, Räumlichkeiten 
zur Verfügung stellten bzw. eigene Be-
reiche gestalteten.  
Für die finanzielle Unterstützung sagen 
wir tausend Dank den Stadtwerken Zit-
tau und der Wohnbaugesellschaft Zittau
  

  
Referat Kultur 

Musikalische Umrahmung der Eröffnung von Schüler* 
innen der Kreismusikschule Dreiländereck in Zittau 

Eröffnung durch den Oberbürgermeister Thomas 
Zenker und den Bürgermeister der Stadt Hrádek nad 
Nisou, Josef Horinka 

Auftritt des Musikzuges der Freiwilligen Feuerwehr 
Eichgraben 

„Rockn & Rulln“ mit KURTL am frühen Samstagabend 

Walkacts – Zittauer Zwiebelchen, Dhyana Feuertanz, ZauberhafteKathi, Zauberwilli 

„Internationale Meile“ – Präsentation unserer Partnerstädte Liberec und Pistoia 

Das Stück „AUSGEFALLEN“ der Theaterpädagogi-
schen Werkstatt der Hillerschen Villa 
 

Mit-Mach-Show für die ganze Familie  
von „Märchenhafter Besuch“ 

Fotos: Rafael Sampedro  
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Veranstaltungstipp: 
 
14. September 2021, 17-18.30 Uhr,  
Bürgersaal 
 
Info-Veranstaltung für Vereine und  
Institutionen zum Sächsischen  
Landeserntedankfest 2022 
 
Wie kann ich mich beteiligen, was ist 
schon geplant, wer sind die Ansprech-
partnerInnen – Wir laden herzlich ein  
zum Info-Abend. 
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Entspanntes Wiedersehen mit Musik und kühlen 
Getränken in den Fleischbänken 

Aufführung „NippleJesus“ vom Gerhart-Hauptmann-
Theater Zittau 

Jahrmarkt auf dem Festplatz Brückenstraße 
(organisiert vom Lausitzer Schaustellerverband) 

Musikalischer Beitrag auf der Harfe  
von Katja Neumann 

Konzert der BigBand „Klangfarben“ unter Leitung 
von Frank Hepper 

„Feuerzeux“ Konzertabend im Klosterhof 

„Sommer in der Stadt“ – Ausklang mit Karaoke & Radio Zett 

Fotos: Rafael Sampedro  
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20  I nfo rmat ionsbl att  

THEMEN IN DIESER 
AUSGABE: 

 

 Langfristiger & erfahre-
ner Pächter im Gast-
stättenbereich gesucht  

 Modelleisenbahn in 
Hirschfelde lädt zum 
Besuch ein 

 Pethauer Frauenstamm-
tisch trifft sich wieder 

 Exkursionen, Vortrag, 
Pilgertag & Ausstellung 
im Pilgerhäusel  

 Skatklub spielt um  
Wanderpokal 

 Landwirte zur Bewirt-
schaftung von Wiesen 
und Brachflächen  
gesucht 
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Sch leg e l  

Gaststätte in  
Schlegel sucht  
neuen Partner 
 

Ausschreibung 
 
Die Große Kreisstadt Zittau 
schreibt die  
 

Gaststätte „Spartenheim“ 
gelegen Zum Sportplatz 5  
in 02788 Zittau, 
Ortsteil Schlegel  
 

zur Neuverpachtung aus.  
 

Gesamtnutzfläche:  ca. 112 m² 
davon Gaststube:   ca.   62 m² 

 
Der Pachtzins ergibt sich un-
ter Beachtung der örtlichen 
Gegebenheiten. Alle anfallen-
den Betriebskosten sind voll-
ständig vom Pächter zu tra-
gen. Die Schankanlage be-
findet sich im Eigentum des 
bisherigen Pächters und kann 

von diesem übernommen 
werden. Die Gaststätte ist 
für Vereins-, öffentliche 
und private Veranstaltun-
gen gut geeignet. 

Gesucht wird ein langfristiger, er-
fahrener und engagierter Päch-
ter mit beruflichen Erfahrungen 
im Gaststättengewerbe.   
 
Schriftliche Bewerbungen richten 
Sie bitte bis zum 31.08.2021 
an die:  
 

Große Kreisstadt Zittau 
Referat Liegenschaften  
und Vermessung 
 
Mit der Bewerbung sind folgende 
Unterlagen einzureichen:  
▪ Nutzungs- und Betreiber-
konzept 

▪ persönliche Angaben  
(kurzer Lebenslauf,  
Qualifikationsnachweise,  
Referenzen)  

▪ Unbedenklichkeitserklärung 
des Finanzamtes 

▪ polizeiliches Führungszeugnis 

Besichtigungstermin  
bitte vereinbaren unter 
Tel. 03583 752-388  

Kultur in Z i ttau  

3 0 .  J a h r g a n g ,  N r .  3 40  

D i e n s t a g ,  10 . 08 . 2 02 1  

Zittauer Ortschaften 

I n fo r m at i o n s b l at t  

zittau.de 
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Mittwoch, 08.09.│13.10. 
jeweils 19 Uhr im Dorfgemeinschafts-
haus Schlegel. Die Tagesordnung ent-
nehmen Sie bitte der Bekanntmachung. 
 

jeden 1. Dienstag im Monat, 17-18 Uhr, 
im Dorfgemeinschaftshaus Schlegel und 
nach Vereinbarung (Tel.: 035843 20614) 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 
Schlegel 

Mittwoch, 08.09.│13.10.  
jeweils 19 Uhr im Zimmer der Ortsbür-
germeisterin, Gemeindeamt Hartau 
 
Ab 18.30 Uhr findet eine Bürgersprech-
stunde der Ortsbürgermeisterin 
statt. 

Hartauer Geschichte  
und Geschichten 

H ar t au  

 

Öffnungszeiten  
der Bibliothek  
 
Dreiseitenhof, Untere Dorfstraße 8 
dienstags, 15-17 Uhr 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Sommer der Vereine  
in Hartau 
 
Traditionell haben wir unser Fest mit 
dem Fußballduell Alt gegen Jung starten 
lassen. Zahlreiche Hartauer haben sich 
am Fußballfeld versammelt. Wer nicht 
in einer der gut aufgestellten Mann-
schaften mitgespielt hat, unterstütze 
das Spiel, trotz des Regens, mit Anfeu-
ern und guter Laune am Spielfeldrand. 
Endlich konnten die betagten Hartauer, 
nach den vergangenen torlosen Jahren, 
vier Tore bejubeln. Nichts desto trotz 
glänzten die jungen Spieler mit Ausdau-
er und Geschick, wodurch es nach der 
Verlängerung zu einem Endstand von 
4:7 kam.  
Nach einem kurzem Trockenrubbeln tra-
fen sich alle Vereine in der Gartenanla-
ge Dreiländereck zum gemütlichen Ein-
kehren und Vereinskegeln. Die Vielsei-
tigkeit beim Fest entstand durch das 
Engagement der unterschiedlichen Ver-
eine Hartaus. 
So hat der Jugendclub zum Fußballspiel 
eingeladen, der Ortsverband seine Du-
elle auf der Kegelbahn gegen gegneri-
sche ortsansässige Vereine ausgetra-
gen, der Kreativverein für ein üppiges 
Kaffeebuffet gesorgt und der Geflügel-
und Kaninchenverein stellte einige sei-
ner Tiere aus. Der starke Regen hat 
sich nicht auf die Besucherzahlen und 
die Stimmung bei Musik, Bier, Bowle 
und Wein ausgewirkt. Mit Gelächter und 
guter Unterhaltung, einem Tanz unterm 
Regenhimmel ist der Abend, auch ohne 
großes Feuer, mit Begeisterung zu Ende 
gegangen.   
Ein Dankeschön im Namen aller Organi-
satoren für das gelungene Fest. 

Die Jugend-Mannschaft feierte ihren Triumpf  
Foto: Carola Zimmer 

Kindertagesstätte  
Spatzennest 

Neues aus dem Spatzennest  
     
Wir begrüßen das neue Bienchen Willi. 
 
Am 13. Juli feierten wir mit unseren vier 
Schulanfängern unser Zuckertütenfest. 
Unsere Eltern dekorierten wunderschön 
unseren Garten, während wir mittags 
zu unserem Ausflug in die Sternemanu-
faktur Herrnhut starteten. 
Dort angekommen, sahen wir uns an, 
wie die Sterne, die aus 25 Zacken be-
stehen, gebaut werden. Dann gingen 
wir selbst ans Werk und bastelten unse-
ren individuellen Stern. Es entstanden 
die verschiedensten Farben. Nachher 
schauten wir uns im Kino die Entste-
hung der Sterne an, anschließend nutz-
ten wir den tollen Indoor-Spielplatz. Da-
nach fuhren wir in Herrnhut auf den 
neuen Spielplatz. Abends grillten und 
feierten wir gemeinsam mit unseren 
Eltern, Geschwistern und Erziehern im 
Garten der Kita. Zum Abschluss ließen 
wir Luftballons fliegen und hoffen, dass 
wir noch Post bekommen von einem 
Finder. 
Herr Oertel, dem hiermit gedankt sei, 
fuhr mit uns allen noch eine große Run-
de mit der Pferdekutsche. Durch Gewit-
ter und Regen des Nachts verlegten wir 
unser „Zeltlager“ in die Kita, wo wir nach 
unserer Nachtwanderung erschöpft und 
glücklich einschliefen. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Eltern 
für die Unterstützung, dass unser Fest 
gelingen konnte. 
 
K. Bergmann 
 
 

Danke sagen  
möchten wir auch an:  
 
▪  den AGRAR–Betrieb Schlegel/ 

Dittelsdorf 
▪  den Menüservice Hagenwerder  

für die Geschenke zum Kindertag 
▪  an die Eltern unserer Vorschüler  

für die schönen Geschenk zum  
Zuckertütenfest 

 
Wir wünschen unseren Schulanfängern 
Lina, Rosalie, Quinn & Tim einen 
schönen Schuleintritt, einen guten Start 
in ihren Schulen und viel Freude beim 
Lernen. 
 
Euer Kita-Team 

Vor 90 Jahren    
 
Eine eher ungewöhnliche Wahl zu einem 
neuen Bürgermeister in Hartau fand im 
August 1931, vor 90 Jahren, statt. 
Nach 20 Amtsjahren wollte Emil Wanke 
mit 65 Jahren in den wohlverdienten 
Ruhestand gehen und deswegen nicht 
mehr kandidieren. Bis zum 10. August 
konnten Bewerbungen zum neuen Bür-
germeister eingereicht werden, es wa-
ren insgesamt 113 Personen, darunter 
auch drei aus Hartau: Der Buchhalter 
Karl Müller (wohnte in Nr. 42 - jetzt 
Untere Dorfstr. 22), der Kaufmann Willi 
Lange (Nr. 70c - Obere Dorfstr. 66) und 
der Kaufmann Richard Juza (Nr. 116 - 
An der Ziegelei 7/9). Von diesen Bewer-
bern kamen erst einmal 18 in die enge-
re Wahl, u.a. die Hartauer Müller und 
Lange. Nach einer weiteren Siebung am 
22. August blieben noch fünf Personen 
übrig: Herbert Billig aus Pegau, Kurt 
Illig aus Waldheim, Max Heidrich aus 
Zittau, sowie Müller und Lange. Diese 
Herren sollten sich in einem 15-minü-
tigen Referat mit dem Thema „Welche 
Mittel und Wege beschreibe ich als Bür-
germeister der Grenzgemeinde Hartau, 
um meinen Aufgaben trotz der heutigen 
Notzeit voll und ganz gerecht zu wer-
den.", vorstellen. Ob diese Anhörung 
vor den Gemeindevertretern stattfand, 
ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich 
nicht.  
Am 25. August fand in der Gaststätte 
„Weißbachtal“ eine öffentliche Einwoh-
nerversammlung, veranstaltet von der 
SPD-Fraktion Hartau, statt. Dort hielt 
das Bezirksausschussmitglied Herr Hein-
rich Preuß, Gemeindebeamter in Leu-
tersdorf, einen Vortrag mit dem Thema 
„Die Not des Volkes ist die Not der Ge-
meinden. Welche Aufgaben haben wir in 
der Gemeinde?“. Seine Ausführungen 
müssen die Anwesenden so beeindruckt 
haben, dass man ihn gefragt und ange-
tragen hat, sich als Bürgermeister in 
Hartau zu bewerben.  
So kam es dazu, dass am 29. August 
1931 die Gemeindeverordneten zwischen 
drei Personen zu entscheiden hatten. 
Der erste Wahlgang ergab: Preuß sechs, 
Müller fünf und Lange zwei Stimmen. 
Im zweiten Wahlgang wurde Heinrich 
Preuß mit sieben Stimmen zum neuen 
Bürgermeister gewählt, Karl Müller (fünf 
Stimmen) zu seinem Stellvertreter. Preuß 
wurde am 14. September vereidigt und 
trat am 1. Oktober sein Amt an. Er war 
der erste Gemeindevorstand/Bürgermeis-
ter, der kein Hartauer war. Er wohnte in 
Nr. 22b - Untere Dorfstr. 49 und hatte 
im neugebauten Gemeindewohnhaus 
(Nr. 88 b Obere Dorfstr. 18) sein Ar-
beitszimmer.  
Seine Amtszeit war nur kurz, da die 
Nazis ihn als SPD-Mitglied nach ihrer 
Machtübernahme 1933 des Amtes ent-
hoben. 
 
Eckehard Gäbler 
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Hirschfe lde  

Hi r sch fe lde  

Mittwoch, 15.09., 19 Uhr  
im Gemeindeamt Hirschfelde 
 

jeden letzten Dienstag im Monat von 
16.30 bis 18.00 Uhr, Gemeindeamt 
Hirschfelde, 1. OG, Zi. 9 oder nach  
Vereinbarung (Tel. 035843 25838) 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Grundschule  
Hirschfelde/Ostritz 

Aus der Grundschule  
berichtet 
 
Das Schuljahr 2020/21 war ein Schul-
jahr, welches wir nicht gleich wiederha-
ben möchten. Die Corona-Pandemie hat 
Schülern, Eltern und Lehrern viel abver-
langt und nur mit größter Anstrengung 
ist es gelungen, einigermaßen vernünf-
tig zu lernen und zu lehren. 
Zu Beginn des Schuljahres waren wir 
noch frohen Mutes. Alles konnte wie ge-
plant nach den schönen Wochen der 
Sommerferien beginnen. Besonders auf-
geregt waren die Kinder der 1. Klassen, 
die den Tag der Schuleinführung ganz 
toll herbeigesehnt hatten. Aber auch die 
neuen Viertklässler waren aufgeregt, 
sollten sie doch ihr Schuleinführungs-
programm zum ersten Mal aufführen. 
Eine Hauptprobe konnte leider dazu 
nicht stattfinden. Aber alles klappte 
wunderbar und die kleinen Schauspieler 
erhielten viel Lob und viel Beifall.  
Bis Dezember lief das Schuljahr fast wie 
geplant, wenn auch etwas eingeschränkt. 
In den Klassen wurde fleißig gelernt, 
aber es gab auch kleine Projekte und 
Höhepunkte, die je nach Lage schnell 
umgesetzt wurden. Dann rollte die 
nächste Corona-Welle heran und wir 
gingen in der Woche vor Weihnachten 
in die Notbetreuung und ins Home-
schooling. An dieser Stelle möchte ich 
unbedingt noch einmal ein ganz großes 
Dankeschön an alle Eltern sagen, die 
diese Zeit nicht nur durchgehalten ha-
ben, sondern auch ganz fleißig mit ihren 
Kindern die Schulaufgaben bearbeitet 
und zum Teil auch erarbeitet, so man-
che Schwierigkeit überwunden haben 
und immer für ihre Kinder da waren. In 
dieser langen Zeit bis fast in den März, 
fielen ganz viele unserer Vorhaben aus. 
Wir hatten keinen Adventsnachmittag, 
wir konnten die Schulanfänger nicht zu 
uns in die Schule einladen, Klassenver-
anstaltungen mussten abgesagt wer-
den, Wandertage und Exkursionen fan-
den nicht statt,  … . Jeder weiß aus eige-
ner Erfahrung, dass diese Zeit nicht 
leicht war, viele Lücken entstanden sind 
und diese Zeit auch viel Geduld und Ein-
sicht erfordert hat.  
Erst nach den verschobenen Winterferi-
en konnten wir in der Schule mit dem 
eingeschränkten Regelbetrieb fortfah-

ren. Gut, dass wir schon ein paar Erfah-
rungen aus dem Herbst hatten. Insge-
samt kann uns diese Situation nicht zu-
friedenstellen und eigentlich fehlen mir 
auch dazu die Worte, aber wir haben zu 
jeder Zeit versucht, den Kontakt mit 
allen Kindern aufrechtzuerhalten, Lern-
aufgaben für jeden passend zu haben 
und auch die Kinder in der Notbetreu-
ung entsprechend zu fördern und mit 
ihnen zu arbeiten, damit die Eltern dann 
zu Hause keine Aufgaben mehr erledi-
gen mussten, war für jede Lehrerin eine 
Herausforderung. Ich denke, wir haben 
einen guten Weg gefunden, der von 
vielen unterstützt wurde. All unseren 
Helfern in dieser schwierigen Zeit auf 
diesem Weg auch noch einmal ein herz-
liches Dankeschön! 
Nun ist ein Stückchen Normalität in den 
Schulalltag eingezogen, auch wenn es 
ab und zu noch einmal einen Rück-
schlag gab und ganze Klassen in Qua-
rantäne geschickt werden mussten. Das 
Testkonzept zeigt gute Erfolge und alle 
Beteiligten finden diese Situation nun 
nicht mehr so schlimm, sie gehört 
schon zu unserem Alltag. Auch alle an-
deren Hygienemaßnahmen werden mit 
Geduld getragen und umgesetzt. Ein 
Dankeschön auch hier an alle, die dafür 
Verständnis haben, die Maßnahmen ernst 
nehmen und umsetzen, diese überwa-
chen und für unsere Schülerinnen und 
Schüler ein aufmunterndes Wort, ein 
Lächeln und ein offenes Ohr haben. 
Nun geht das Schuljahr langsam zu 
Ende und wir schauen jetzt frohen Mu-
tes auf das nächste Schuljahr und hof-
fen, dass all unsere Pläne zu verwirkli-
chen sind. Besonders freuen wir uns 
jetzt schon auf unser Zirkusprojekt, 
welches nun im April 2022 stattfinden 
soll. Noch einmal ein Dankeschön an 
alle Sponsoren, die dieses Projekt unei-
gennützig unterstützen und auch bei 
einem Ausfall ihre Spende nicht zurück-
haben möchten. Namentlich werde ich 
mich bei allen in einer der nächsten 
Ausgaben bedanken. 
Zum Ende eines Schuljahres verab-
schieden wir auch immer eine Klassen-
stufe, die Vierten. Wir wünschen allen 
Schülerinnen und Schülern in der nach-
folgenden Schule, egal ob Oberschule 
oder Gymnasium, viele Lernerfolge, 
neue Freunde und Freude und Neugier 
beim Lernen!  
Nicht nur die Viertklässler verabschie-
den wir, auch eine Kollegin wird uns auf 
eigenen Wunsch verlassen. Frau Kapp-
ler war viele Jahre an unserer Grund-
schule als Lehrerin tätig und wird nun 
an die Grundschule Bertsdorf gehen. 
Auch ihr wünschen wir alles Gute, Ge-
sundheit und viele nette Kinder und 
Kollegen, die ihren Alltag bereichern.  
Ebenso wird uns Frau Adam verlassen. 
Sie war im Rahmen des Freiwilligen 
Sozialen Jahres bei uns an der Schule. 
Sie ist uns in dieser Zeit eine große 
Hilfe und Unterstützung gewesen. Auch 
ihr wünschen wir für ihren neuen Le-
bensabschnitt, dem Lehramts-Studium, 
alles Gute und viel Erfolg! Sie wird be-
stimmt eine tolle Lehrerin werden! 
 
Ein Abschied bringt in einer Schule auch 
ein Willkommen mit sich. 

 

Wir begrüßen an unserer  
Grundschule in den 1. Klassen:  
 
Milena, Ira, Theresa, Pia, Hanna, Lilly, 
Melissa, Anika, Benni, Luce, Loki-
Ragnar, Maximilian, Jonas, Heinrich, 
Albert, Henry, Emil, Lucas, Dora,  
Emely, Regine, Emma, Nicole, Izabel-
la, Charlotte, Norah, Katharina, Rosa-
lie, Tim, Jonatan, Curt, Simon, Anton, 
Yousif, Kimi, Erik und Julian.  
Euch allen, liebe Schulanfänger, wün-
schen wir viel Freude beim Lernen, 
neue Freunde und ganz viel Neugier 
aufs Leben! 
Begrüßen werden wir am ersten Schul-
tag neben den Schulanfängern aber 
auch eine neue Kollegin - Frau Zhva-
vaya. Für sie ist dies ein großes neues 
Kapitel in ihrem Lebensbuch, für das 
wir ihr viel Freude und Erfolg wün-
schen! 
Ich wünsche allen Leserinnen und Le-
sern einen schönen restlichen Som-
mer, bleiben Sie gesund! 
 
E. Fiedler, Schulleiterin 

Exkursion der 3. Klassen ins 
Dorfmuseum Markersdorf 
 
Nach fast einem dreiviertel Jahr häusli-
cher Lernzeit und „festem Gruppenun-
terricht“ war die Freude besonders groß, 
dass wir im Juli unsere geplante Ex-
kursion ins Dorfmuseum durchführen 
konnten. 
Mit dem Linienbus machten wir uns auf 
den Weg, erst nach Görlitz und dann 
nach Markersdorf. Dort wurden wir von 
den Mitarbeitern schon erwartet. Für 
unser Projekt „Vom Korn zum Brot“ gab 
es einen praktischen und einen theore-
tischen Teil. Voller Tatendrang begaben 
sich die Kinder in die Scheune, um et-
was über die Getreideernte früher zu 
erfahren und natürlich so manches aus-
zuprobieren. Nachdem wir das Getreide 
zu einer Garbe gebunden hatten, durfte 
jedes Kind mit dem Dreschflegel Körner 
aus den Ähren dreschen. Das war gar 
nicht so einfach, wie es am Anfang aus-
sah und hat ganz schön Kraft gekostet. 
Auch die Windfege, die die Körner vom 
Spreu trennt und die Mühle, wurden mit 
der Hand angetrieben. An dieser Stelle 
wurde klar, wie schwer die Menschen 
damals arbeiten mussten, um aus ih-
rem Getreide Mehl zu bekommen. 
Leider konnten wir die geplanten Bröt-
chen nicht backen und mussten mit 
Salzteig arbeiten. Aber auch da wurden 
fleißig Zöpfe und Brezeln geformt. 
Nach einer wohlverdienten Pause in der 
Jeder und Jede selbstständig den Bau-
ernhof mit seinen verschiedenen Ge-
bäuden und Tieren erkunden konnte, 
ging es um verschiedene Getreidearten, 
deren Merkmale und ihre Anwendungs-
möglichkeiten. Da war so mancher stolz 
auf sein vorhandenes Wissen. Aber es 
gab für alle auch Neues zu lernen und 
einzuprägen. 
So verging unsere Zeit in Markersdorf 
sehr schnell und nach dreieinhalb Stun-
den traten wir unsere Rückfahrt an. 
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Di t t e l s do r f   

Mittwoch, 18.08.│15.09. 
jeweils 19 Uhr 
Tagungsort und Tagesordnung entneh-
men Sie bitte der Bekanntmachung. 
 
Erreichbarkeit des Ortsbürger- 
meisters: Tel. 035843 29096  

Öffnungszeiten Bibliothek  
 
Vereinshaus „Alte Schule“  
dienstags 15.30-18.00 Uhr  

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

E ic hg ra be n  

Mittwoch, 22.09., 19 Uhr 
Versammlungsort und Tagesordnung 
entnehmen Sie bitte der Bekannt-
machung. 
 

Tel.: 035843 20876 oder 
0172 4947631 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Wi t tge nd or f  

Montag, 06.09.│04.10. 
jeweils 18.30 Uhr  
im Büro des Ortschaftsrates,  
Alte Schule zu Pethau, Hauptstraße 28 
 
Zu Beginn der Sitzung findet eine 
Bürgersprechstunde statt. 

Sitzung des  
Ortschaftsrates 

Pe t ha u  Dienstag, 14.09.│12.10. 

jeweils 19.30 Uhr 

Tagesordnung entnehmen Sie  

bitte der Bekanntmachung. 

 

jeden 2. Dienstag im Monat, 18-19 Uhr 

im Büro des Ortsbürgermeisters,  

Gemeindezentrum, Olbersdorfer Str. 11 

Tel.: 03583 680866 

Hirschfelder  
Modellbahner 

Nach langer Zeit der Schließung durch 
Corona sind wir wieder da und erwarten 
auch Besucher, die sich auch für die 
Modelleisenbahn begeistern können.  
 
Jeden Mittwoch sind wir ab 14 Uhr vor 
Ort in unserem Vereinsgebäude in Hirsch-
felde, neben dem Bahnhof der DB. 
 
Wir möchten alle Interessierten einla-
den und freuen uns über jeden Besuch. 
Drückt uns die Daumen, dass dieses 
Jahr wieder eine Weihnachtsausstellung 
stattfinden kann. 
 

Öffnungszeiten: 

jeden Mittwoch von 14 bis 19.30 Uhr 

02788 Hirschfelde, Bahnhofsiedlung 1 

info@modellbahn-hirschfelde.de 

www.modellbahn-hirschfelde.de 

Frauenstammtisch  
Pethau 

Der Pethauer Frauenstammtisch trifft 
sich seit Juli wieder. 
Es ist Sommer und an der Zeit zu pla-
nen, um das Leben in der „Alten Schule 
zu Pethau“ wieder anzukurbeln, gemein-
sam Ideen auszutauschen, mal quat-
schen, lachen und Pethauer Probleme 
zu bereden. Davon gibt es genug! 
 
Angela Freimuth 

Etwas Besonderes haben wir nebenher 
auch noch gelernt: Wer mit den Linien-
bussen unterwegs ist, muss manchmal 
etwas warten, bis der Bus kommt. Das 
ist anders als beim „Mamataxi“, das im-
mer abfahrbereit ist. Das Warten auf 
den Bus war für den einen oder anderen 
Drittklässler schwer auszuhalten.  
Aber am Ende waren sich alle einig: Die 
Exkursion hat sich gelohnt und viel Spaß 
gemacht! 
 
Claudia Menzel, Klassenlehrerin 3b Sieben Tonnen  

in sechs Stunden 
 
Liebe Wittgendorfer und  
Wittgendorferinnen, 
 
für die von euch bereitgestellte „Schrott-

spende“ sagen wir vom Festkomitee ganz 

herzlich Danke! 

 

Mit der Hilfe fleißiger junger Männer und 

der Bereitstellung eines Containerfahr-

zeuges durch die Firma Gubisch konnten 

wir die Aktion durchführen. Vielen, vie-

len Dank für die Unterstützung. 

 

Der Erlös kommt der 700-Jahr-Feier 2022 

zu Gute.  

Das Festkomitee 

Festkomitee  
Wittgendorf 

Foto: Mathias Eckhart 
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Kir che , Te rmine  

Abfuhrtermine 

Gelbe Tonne 
 
Dittelsdorf    02.09./04.10. 
Eichgraben    24.08./21.09. 
Hartau    24.08./21.09. 
Hirschfelde    03.09./04.10. 
Drausendorf    03.09./04.10. 
Rosenthal    03.09./04.10. 
Pethau    31.08./28.09. 
Schlegel     02.09./04.10. 
Wittgendorf    11.08./15.09. 

Blaue Tonne 
 
Dittelsdorf 26.08./23.09.  
Eichgraben  10.08./07.09./05.10. 
Hartau  19.08./16.09. 
Hirschfelde 26.08./23.09. 
Drausendorf 10.08./07.09./05.10. 
Rosenthal 26.08./23.09. 
Pethau 11.08./08.09./06.10. 
Schlegel 26.08./23.09. 
Wittgendorf 26.08./23.09. 

SC „Grenzbuben“ Hirschfelde 

Es wird wieder gereizt, gehauen und gestochen ... 
 

Der Skatklub Hirschfelder Grenzbuben lädt zum Skatspiel nach interna-
tionaler Skatordnung (ohne Spitze) ein. Gespielt wird in 2 Serien. Der 
Sieger erhält den Wanderpokal der HERZ-Apotheke Zittau. 
Der Spielereinsatz in Höhe von 6,00 € wird 100%ig ausgezahlt. Jeder 
4. Spieler erhält einen Geldpreis. Des Weiteren werden die „Beste Skat-
spielerin“ als auch der „Spielletzte“ geehrt. 
Datum: Mittwoch, 18. August 2021, Uhrzeit: 17 bis ca. 22 Uhr 
Ort:      Gasthof Dittelsdorf, Dorfstr. 13, 02788 Dittelsdorf 
 Eine Anmeldung ist nicht notwendig. 
 

Sieger des Turnieres vom 21.07.2021 (2 Serien á 36 Spiele)  
1. Hartmut Maske aus Zittau - 2.508 Punkte 
2. Bernd Eckert aus Chemnitz - 2.487 Punkte 
3. Erdmann Wehder (Skatklub „Die Gusseisernen“ aus Löbau) - 2.435 Pkt. 
Beste Frau: Regina Vietze aus Löbau - 1.450 Punkte 
 

Christine Ball, Spielleiterin, Tel. 035843 225545 

Mitteilungen der Kirchgemeinden  
für Hirschfelde, Dittelsdorf, Schlegel und Wittgendorf  

Empathisches Hinhören 
 
Im Monatsspruch August richtet der König 
Hiskia seine Bitte an Gott, gehört zu werden. 
„Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, 
HERR, deine Augen und sieh her! 2. Könige 
19,16“. Eine Regierung, die betet! Und Gott, 
der gerne hilft und eingreift, lässt nicht lange 
auf sich warten und verändert die bedrängen-
de Situation wunderbar. Vor über tausend 
Jahren erfuhren somit Menschen konkret 
Gottes Hilfe, weil ernsthaft gebetet wurde 
und dies sogar von offizieller Stelle. Im Laufe 
der Zeit ist dies weithin vergessen und der 
Mensch neigt dazu, mehr auf eigene Kraft 
und technische Möglichkeiten zu vertrauen als 
auf den lebendigen und liebenden Vater im 
Himmel. Es wird gewiss viel gebetet und Auf-
träge formuliert, was Gott alles zu tun oder 
zu lassen hat. Doch Kommunikation besteht 
eben nicht nur aus Senden von Wünschen 
oder gar Forderungen, sondern mindestens 
zugleich aus einem sich Einlassen auf ein 
Gegenüber, aus einem empathischen Hinhö-
ren auf das, was dem anderen wichtig ist. Die 
Beziehungsebene spielt eben im Gebetsleben 
auch eine wichtige Rolle. Mögen wir Jesus 
näher und besser kennen lernen, wozu unse-
re Gottesdienste herzlich einladen.  
 
Pfr. Martin Wappler 

Gottesdienste 
 
So 15.08., 14.00 Uhr 
Regionaler-Ferien-Nachmittagsgottesdienst  
in Wittgendorf 
So 22.08., 8.30 Uhr 
Gottesdienst in Dittelsdorf 
So 22.08., 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Schlegel 
Sa 04.09.,  10.30 Uhr 
Schulanfänger-Andacht in Hirschfelde 
So 12.09., 8.30 Uhr 
Gottesdienst in Wittgendorf 
So 12.09., 10.00 Uhr 
Kirchweih-Gottesdienst in Dittelsdorf 
Mo 13.09., 10.00 Uhr 
Kirchweih-Montags-Gottesdienst in Dittelsdorf 
Sa 18.09., 13.30 Uhr 
Konfirmationsgottesdienst Teil 3 in Wittgendorf 
So 19.09., 10.00 Uhr 
Familien-Erntedank-Gottesdienst in Wittgendorf 
So 19.09., 14.30 Uhr 
Familien-Erntedank-Gottesdienst in Schlegel 
So 26.09., 10.00 Uhr 
Erntedank-Gottesdienst in Dittelsdorf 
So 26.09., 10.00 Uhr 
Gottesdienst in Hirschfelde 
 
(Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt der 
aktuellen Entwicklungen und unter den gülti-
gen Auflagen!) 

Katholische Kirche  
St. Konrad Hirschfelde 

Pilgerhäusl e.V.  

Busexkursion  
„Sakrale Kleinode im 
Roll-Gebiet“ - 20.08. 
Gemeinsames Entdecken von 
Wegkreuzen, Bildsäulen und 
kleinen Kapellen mit kurzen 
Andachten, Gemütliche Einkehr 
zu Mittag, Anmeldung erforderlich! 
 

Vortragsabend  
27.08., 19 Uhr  
Vortrag: „Ganz anders! Die Re-
formation in der Oberlausitz“ 
Referent: Dr. Volker Dudeck 
aus Zittau 
 

Heilkräuter-Exkursion  
03.09., 19 Uhr 
Exkursion ins Kemmlitztal mit 
Vorstellung von Heilpflanzen am  
Wegesrand, Referentin: Annett 
Schurig, Apothekerin 

15.│19.│29.08., 8.30 Uhr 
Heilige Messe 
02.│12.│16.│26.09., 8.30 Uhr 
Heilige Messe 
10.10., 8.30 Uhr 
Heilige Messe 

Erreichbarkeit 
 
Pfarramt Dittelsdorf 
Telefon: 035843 25755 
Fax: 035843 25705  
E-Mail:  
KG.Siebenkirchen-Dittelsdorf@evlks.de 
 
Öffnungszeiten:  
Di 09-11 Uhr und 15-17 Uhr 
 
Pfarramtsleiter:  
Pfr. M. Wappler, 03583 6963190 
Martin.Wappler@evlks.de  
 
Webseite: www.siebenkirchen.de 

Tag des offenen Denkmals  
12.09., geöffnet 10-17 Uhr 
Mit Hausführungen und Eröffnung 
der neuen Ausstellung „Sakrale 
Kleinode in der Böhmischen 
Schweiz“, Fotografien von Jean-
nette Gosteli aus Oybin, Kaffee 
und Kuchen  
 
Pilgertag 18.09. 
Gemeinsames Pilgern auf dem 
Zittauer Jakobsweg von Vinec bis 
Benatky (16 km) mit geistlichen 
Impulsen, Liedern und Gebeten 
Start: 8 Uhr ab Zittau Bhf, Ende 
ca. 17 Uhr  
Kosten für den Bus: 25 €/Person 
Anmeldung erforderlich! 
 

 
 



Am 18.08.2021 von 9 bis 12 Uhr steht das 
Infomobil der Polizeidirektion Görlitz auf dem 
Markt in Zittau.  
 
Einbrüche in Firmen und Wohnhäuser, Fahr-
rad- und Autodiebstähle, gewalttätige Über-
griffe und perfide Betrugsmaschen bestim-
men das tägliche Bild in den Medien. Zwar 
nimmt die Kriminalität statistisch gesehen 
seit Jahren ab, die gefühlte Sicherheit sinkt 
jedoch und die Angst, selbst Opfer eines 
Verbrechens zu werden, nimmt zu.   
 
Um Bürgerinnen und Bürger in die Lage zu 
versetzen, selbst bei der Vorbeugung von 
Verbrechen aktiv zu werden und ihnen damit 
das Gefühl zu geben, nicht vollkommen aus-

Das Projekt „Zentrales Netzwerk Graslandma-
nagement zur Förderung der Artenvielfalt im 
südlichen Landkreis Görlitz“ des Landschafts-
pflegeverbandes (LPV) „Zittauer Gebirge und 
Vorland“ e.V. läuft seit Januar 2020. Bis heute 
hat der LPV schon einige Ziele des Projektes 
erreicht und konnte sowohl Grünland- als 
auch Brachflächen an neue Bewirtschafter ver-
mitteln und den Landwirten beratend zur 
Seite stehen. Durch gezielte Öffentlichkeitsar-
beit haben sich viele Flächeneigentümer ge-
meldet, die Bewirtschafter für ihre Wiesen 
und Weiden suchen. Insgesamt hat der LPV 
über 70 potenzielle Projektflächen in 14 Ge-
meinden des Naturparkes Zittauer Gebirge 
und dessen Umland aufgenommen. Für knapp 
40 Flächen werden Nutzer gesucht, von eini-
gen Flächen sind die Eigentümer noch unbe-
kannt. Flächeneigentümer, die Bewirtschafter 
für ihre Grünländer suchen, können sich beim 
LPV melden. Landwirte und private Nutztier-
halter, die auf der Suche nach Grünland sind, 
können sich auf der Website des Landschafts-
pflegeverbandes (https://www.lpv-zittauerge-
birge.de/graslandmanagement) über die zur 
Verfügung stehenden Flächen informieren. 
 
Ein weiteres Ziel des Grünlandprojektes be-
steht darin, interessierte Akteure der Land-
schaftspflege (Flächeneigentümer, Landwirte, 
Kommunen, Naturschützer, …) miteinander ins 
Gespräch zu bringen und untereinander zu 
vernetzen. In kleineren Runden fanden bisher 
viele Gespräche zwischen Behörden, Flächen-
eigentümern und -bewirtschaftern statt. Die 
geplanten größeren Veranstaltungen mussten 
bisher leider ausfallen. 
Das erste Projekttreffen soll nun am 12. Okto-
ber 2021 um 18 Uhr stattfinden. Hierzu laden 
wir Sie als Flächeneigentümer, Landwirt, pri-
vater Tierhalter oder sonstiger Interessent 
herzlich ins Naturparkhaus in Waltersdorf ein. 
 
Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teil-
nehmerzahl auf 20 Personen beschränkt, wes-
halb wir um eine vorherige Anmeldung bitten. 
 
Interessenten können die Projektverantwort-
liche Jeanine Taut per E-Mail an Taut@lpv-
zittauergebirge.de oder telefonisch unter 
03583 699526 oder 0160 97645420 erreichen. 
 
Termin: 12. Oktober 2021, 18 Uhr,  
Naturparkhaus Waltersdorf 
 
Das Projekt wird im Rahmen der „Richtlinie 
Natürliches Erbe“ gefördert. 
 

 
 
Ein Vorhaben des  
Landschaftspflegeverbandes 
„Zittauer Gebirge  
und Vorland“ e.V. 

Informationen , Anze igen  

Landwirte zur Bewirt-
schaftung von Wiesen  
und Brachflächen gesucht 
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Polizeiliche Beratungsstelle/Infomobil  

Die Zittau Bäder haben  
vom 25.7. bis 5.9.2021  

Sommerpause. 
 

Somit sind sie für den öffentlichen 
Bade- & Saunabetrieb geschlossen. 

  
Nähere Informationen erhalten Sie  
im Internet oder über die örtlichen 

Aushänge an den Bädern.  
Ab 23.08. erreichen Sie uns auch  

wieder telefonisch im Stadtbad Zittau. 
 

https://stadtbad-zittau.de/  
Tel.: 03583 796909-0 

Hirschfelde: 035843 25288   

geliefert zu sein, ist das Beratungsteam des 
polizeilichen Fachdienstes Prävention mit un-
terschiedlichen Angeboten im öffentlichen Raum 
unterwegs. Neben telefonischen und persönli-
chen Beratungen für Haus- und Firmeninha-
ber vor Ort, kommt dabei auch das soge-
nannte Beratungsmobil zum Einsatz.  
Auf Veranstaltungen, Messen oder auch öf-
fentlichen Plätzen stehen die speziell geschul-
ten Mitarbeiter der Polizei mit diesem speziell 
für diesen Zweck ausgerüsteten Bus, für die 
Anfragen aller Bürgerinnen und Bürger zur 
Verfügung. Neben allgemeinen Hinweisen zum 
Thema Einbruchschutz und Verhaltensempfeh-
lungen können im Infomobil auch spezielle 
Einbruchssicherungsvorrichtungen gezeigt wer-
den. 

mailto:Taut@dvl-sachsen.de
mailto:Taut@dvl-sachsen.de
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Anze igen  



I nfo rmationsbl att   27    

Anze igen  



Anze igen  
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Die nächste Ausgabe des 

Zittauer Stadtanzeigers  

erscheint am 10. Oktober. 
(Im August ist Sommerpause.) 

Redaktionsschluss ist der  

20. September 2021. Von Radeberg über Görlitz 
nach Dresden: Die 9. Rallye 
Elbflorenz rollt am 11. Sep-
tember durch Sachsen 
 
Wundervolle Landschaften entdecken, 
historische Schlösser, Klöster und Parks 
besuchen und dabei mehr als 200 Oldti-
mer bestaunen – das alles ist am 11. 
September möglich, wenn die „9. Rallye 
Elbflorenz powered by TotalEnergies“ 
endlich wieder durch Sachsen rollt.  
In diesem Jahr steuert das rollende 
Automobilmuseum auch nach Osten – 
diesmal aber von Startort Radeberg, 
über Bischofswerda, Wilthen und Löbau 
nach Görlitz, wo die Mittagpause in der 
Innenstadt stattfinden wird. Danach 
rollt das Feld über Zittau, Oybin, nah an 
der tschechischen Grenze entlang 
schlängelnd über Neustadt in Sachsen 
und Stolpen zurück nach Dresden. 
 
So haben Zuschauer entlang der knapp 
300 Kilometer langen Strecke wieder 
die Möglichkeit, den Teams zuzuwinken 
oder bei den Wertungsprüfungen die 
Daumen zu drücken – und das Ganze 
mit einem Trip zu einigen der schönsten 
sächsischen Ausflugsziele zu verbinden. 
Das Siegerteam kann sich auf jeweils 
eine Uhr „29er Casual – Sonderedition – 
„30 Jahre Deutsche Einheit“ aus dem 
Hause Mühle-Glashütte freuen.  

Die Rallye Elbflorenz wird von der DDV 
Mediengruppe veranstaltet und von zahl-
reichen regionalen und überregionalen 
Partnern und Sponsoren unterstützt. Auch 
die Kommunen entlang der Route tragen 
einen großen Teil zum Gelingen der Ver-
anstaltung bei, etwa durch Ausnahmege-
nehmigungen für das Befahren kleiner 
Nebenstraßen und andere Highlights.  
 
Weitere Informationen gibt es auf: 
www.rallye-elbflorenz.de und 
www.facebook.com/RallyeElbflorenz 


